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Ausfertigungsvermerk 
 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom __.__.2025 den vorliegenden Bebauungsplan 
WB 104 „Am Emmersberg-Süd“, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen 
und Begründung, gem. § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) i. V. m. § 24 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) als Satzung beschlossen. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans stützen sich auf die in der vorliegenden Begrün-
dung nach § 9 Abs. 8 BauGB wiedergegebenen Erwägungen. Die Übereinstimmung der 
im Bebauungsplan enthaltenen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen mit dem Wil-
len des Stadtrats wird hiermit bestätigt. 
 
 
 
Ausgefertigt:        
Pirmasens, den ………………… 
 
 
 
 
 

Dienstsiegel
 

 
 
 
 
 
 

Inkrafttreten 
 

 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am __.__2025 unter Hinweis auf 
den Ort seiner Auslegung zu jedermanns Einsicht ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
 
Pirmasens, den ………………… 
 
 
 
 
 

Dienstsiegel 
 

________________________

Oberbürgermeister

 _______________________

Oberbürgermeister
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1.  Allgemeines 

1.1.  Beschlussfassung 

In der Stadtratssitzung des Stadtrates Pirmasens vom 22.05.2023 wurde gemäß  
§ 2 Abs. 1 BauGB der Aufstellungsbeschluss zur Erstellung des Bebauungsplanes WB 104 „Am 
Emmersberg-Süd“ im Stadtteil Windsberg gefasst.   

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde beschlossen, da es zurzeit nur sehr wenige Wohn-
bauplätze in Windsberg gibt. Diese befinden sich zudem in Privateigentum und stehen dem freien 
Markt nicht zur Verfügung. Um die Eigentumsbildung zu fördern und weiterhin Bürgern im Ortsteil 
Windsberg das Bauen zu ermöglichen, sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Wohn-
bauplätze entstehen. Da es keine Möglichkeit gibt, im Siedlungsbereich nachzuverdichten, soll nun 
eine wohnbauliche Erweiterung des Siedlungsbereichs von Windsberg in den Außenbereich hinein 
erfolgen. Hier bietet sich die Fortführung des Ortes nach Osten, direkt an die bebaute Ortslage an.  

1.2. Lage und Geltungsbereich  

Das Plangebiet liegt am süd-östlichen Ortsrand des Stadtteils Windsberg der Stadt Pirmasens. 

 Das Plangebiet umfasst folgende Parzellen vollständig: 880/2, 886, 887/1, 888/1, 889/1, 890/3, 
891/1, 892/1, 893/1, 893/3, 894, 895, 896. 

Das Plangebiet umfasst folgende Parzellen teilweise: 869/16, 897/3.  

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt rund 2,12 ha.  

Die exakte Grenze des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Planzeichnung. 

 

Luftbild Windsberg mit Umgrenzung des Plangebietes, Quellenvermerk: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 
(2023), www.lvermgeo.rlp.de,  [Daten bearbeitet Ing.-Büro K. Schönung, am 27.02.23]  
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1.3. Städtebauliche Situation 

Erschließung: Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die bereits bestehende Straße „Am 
Emmersberg“. Im südlichen Bereich sind derzeit zwei Anschlussbereiche zur Erweiterung vorge-
halten. Die südliche Straße ist bereits bis zum Ende der bestehenden Bebauung asphaltiert und 
geht in einen geschotterten Wirtschaftsweg über. Die geplante Ringstraße des Neubaugebietes 
wird an die beiden bestehenden Straßenabzweige angeschlossen. An der nordöstlichen Ecke der 
Ringstraße ist zusätzlich eine Stichstraße nach Norden geplant. Diese ermöglicht eine künftige 
Erweiterung des Wohngebietes nach Norden. An der südöstlichen Ecke wird der bestehende Wirt-
schaftsweg Richtung Osten weiterhin angeschlossen sein.   

Nutzung und Bebauung: Das Plangebiet schließt im Westen unmittelbar an bebaute Grundstü-
cke an. Die Flächen des Plangebietes liegen in Südhanglage und sind durch die Nutzung als 
landwirtschaftliches Grünland geprägt.  

Blick Richtung Osten, bestehender Wirtschaftsweg  

 

Blick Richtung Westen, bestehender Wirtschaftsweg  

 



Bebauungsplan WB 104 „Am Emmersberg-Süd“  

________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Begründung Stand: 08.09.2025 Seite 6/24 

 

Blick Richtung Westen, Südliche Plangebietsgrenze  

Nachbarschaft: Im Westen grenzt das Plangebiet an die bestehende Ortslage und direkt an die 
Gartenbereiche der bereits bestehenden Bebauung der Straße „Am Emmersberg“. Die dortige Be-
bauung besteht aus Wohnbebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Südlich reicht das Plange-
biet bis zu dem Randbereich eines Bach- / Grabenverlaufs zwischen den Wiesenflächen. Daran 
anschießend beginnt offene und hügelige Wiesen- und Ackerlandschaft. An der kompletten Ostsei-
te verläuft ein Wirtschaftsweg, auf dessen Ostseite weitere Wiesenflächen liegen. An der Ost-Süd-
Ecke des Plangebietes schließt direkt ein größeres Waldgebiet an. Im Norden grenzen Garten- 
und Wiesenflächen an.  
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2. Einfügung in die Gesamtplanung 

Nach § 1 Abs.1 BauGB ist die Aufgabe der Bauleitplanung, „die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde (...) vorzubereiten und zu leiten“. Dabei sind die Bauleitpläne den 
Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB) und die Bebauungspläne aus den Flä-
chennutzungsplänen zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB).  

2.1. Regional- und Landschaftsplanung 

Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz (ROP IV 2012 mit seinen drei Teilfortschreibungen 
2014, 2016 und 2018) weist die Stadt Pirmasens als Mittelzentrum mit den besonderen Funktionen 
Wohnen und Gewerbe aus. Das Plangebiet im Stadtteil Windsberg ist als Siedlungsfläche Wohnen 
dargestellt. Die Festsetzungen bezüglich der Art der baulichen Nutzung als Allgemeines Wohnge-
biet entsprechen den regionalplanerischen Vorgaben.  

Abb. 1: Ausschnitt Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz1 

Vorbehalts- und Vorranggebiete Rohstoffsicherung, Wasserwirtschaft, Artenschutz, Windenergie-
nutzung, Landwirtschaft sowie Erholung / Fremdenverkehr bleiben von der Planung unberührt. 

Im Südosten grenzt das Plangebiet an eine „Fläche für den Biotopverbund“. Dabei handelt es sich 
um eine Waldfläche des FFH-Gebietes FFH-6710-301 „Zweibrücker Land“. 

 

 

 

1 Planungsgemeinschaft Westpfalz, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz ROP IV, Kaiserslautern 
2012.  
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2.2. Flächennutzungsplan 

Die Fläche des Plangebietes ist im Flächennutzungsplan der Stadt Pirmasens (2020) als Wohn-
baufläche dargestellt. Der Bereich südlich der geplanten Wohnbebauung ist als Fläche für Land-
wirtschaft sowie sonstige Flächen im Außenbereich dargestellt und wird künftig als Fläche für Ab-
wasserbeseitigung (Regenrückhaltebecken) und Private Grünflächen festgesetzt.  

Abb. 1: Ausschnitt Flächennutzungsplan Pirmasens2  

Die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet entspricht den Vorgaben der Flächennutzungspla-
nung. Die Flächen für Landwirtschaft und sonstige Flächen im Außenbereich bleiben von der 
Wohnbaunutzung weiterhin ausgenommen. Somit ist der Bebauungsplan nach  
§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

2 Stadtverwaltung Pirmasens, Flächennutzungsplan, Stand 28.03.2020. 
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2.3. Schutzgebiete und Schutzstatus 

Das Plangebiet selbst befindet sich in keinem Schutzgebiet.  

Eine Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG konnte 
nicht festgestellt werden. 

Im Vorfeld fand eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung3 statt, um mögliche Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG und die Notwendigkeit einer speziellen / vertieften Artenschutzprü-
fung (ASP) nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu prüfen. Für die Bebauung 
des Plangebietes wurden für die Artengruppen Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Käfer, Haut-
flügler und Säugetiere keine Verbotstatbestände ausgelöst. Nicht im Plangebiet, jedoch in den 
Randbereichen, könnten im Zuge der Bauphase für die Artengruppe Vögel durch Störung evtl. ein-
tretende Verbotstatbestände ausgelöst werden. Diese lassen sich jedoch durch gegensteuernde 
Maßnahmen, wie z.B. Bauzeitenregelungen, abwenden. Hierzu wird eine ökologische Baubeglei-
tung empfohlen. 

Die Auswirkungen der Planung auf verschiedene Schutzgüter und Maßnahmen zur Vermeidung, 
Kompensation oder Ausgleich der Eingriffe in Natur und Umwelt werden im Rahmen des Umwelt-
berichtes4 genauer betrachtet.  

Allerdings grenzt direkt an der südöstlichen Ecke des Plangebietes kleinräumig ein Waldrand an, 
der Teilgebiet des FFH-Gebietes FFH-6710-301 „Zweibrücker Land“ ist. Dies erfordert die Erstel-
lung einer FFH-Vorprüfung5, die im März 2025 durchgeführt wurde. Durch Vermeidungsmaßnah-
men (siehe Bericht zur FFH-Vorprüfung) kann eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 
ausgeschlossen werden. Eine vollumfängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.  

Die vom Forst vorgeschlagene Umgestaltung des Waldrandes, zur Erreichung der 30 m Baumfall-
grenze zum Baugebiet, kann aufgrund des Artenschutzes im Teilbereich des FFH-Gebietes nicht 
durchgeführt werden. Lediglich im Rahmen der Verkehrssicherheit können einzelne Bäume gero-
det werden. Um das Baugebiet komplett bebauen zu können, erklärt sich die Stadt in einer Verein-
barung6 mit dem Forstamt Westrich bereit, die Verpflichtung aus dem Geschäftsbesorgungsvertag 
mit dem Forstamt zur Kontrolle des betroffenen Baumbestandes zu übernehmen. Dies betrifft alle 
Bäume im Abstand von 30 m zur Außengrenze des Baugebietes. 

 

3 Stadtverwaltung Pirmasens, Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung zum Bereich „Am Emmersberg“, 
Ortsbezirk Windsberg, Pirmasens 03.02.2022. 

4  Gros Landschaftsplanung, Umweltbericht zum Bebauungsplan mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz, 
Kaiserslautern 10.06.2025 

5 Gros Landschaftsplanung, Vorprüfung der Natura 2000-Verträglichkeit für das FFH-Gebiet 6710-301 
„Zweibrücker Land“, Kaiserslautern 28.03.2025. 

6 Vereinbarung zwischen Forstamt Westrich (vertreten durch Forstamtsleiter Florian Kemkes) und der 
Stadt Pirmasens (vertreten durch den Bürgermeister Michael Maas), Pirmasens 18.03.2025. 
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2.4. Starkregengefährdung 

Aufgrund der Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Starkregen-Extremereignissen ist das Ziel 
der Starkregenvorsorge, bestehende und zukünftige Bebauung bestmöglich vor Schäden durch 
Sturzfluten zu schützen und Hochwasserabfluss durch Rückhaltemaßnahmen möglichst führzeitig 
zu reduzieren.  

Für die Stadt Pirmasens liegt die Gefährdungsanalyse mit ausgewiesenen Sturzflutenentste-
hungsgebieten des Landesamtes für Umwelt7 vor. Ebenso wurde im März 2023 ein Hochwasser- 
und Starkregenvorsorgekonzept für die Stadt Pirmasens – Ortsbezirk Windsberg8 erstellt. 

Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes sind Entstehungsgebiete von Sturzfluten nach Starkre-
gen mit geringer Abflusskonzentration dargestellt. Die tatsächlichen Abflussbahnen wurden über-
prüft. Diese korrespondieren derzeit mit den vorgegebenen Höhenlinien des Plangebietes. Das 
Hauptfeld liegt innerhalb des Plangebietes, im südlichen Bereich.  

 

Auszug Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen9  

 
 

7  https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutenkarten. 

8 iprConsult Ingenieurgesellschaft Pappon & Ridel mbH, Hochwasser- und Starkregenkonzept für die Stadt 
Pirmasens – Ortsbezirk Windsberg, Neustadt März 2023. 

9 iprConsult Ingenieurgesellschaft Pappon & Ridel mbH, Hochwasser- und Starkregenkonzept für die Stadt 
Pirmasens – Ortsbezirk Windsberg, Neustadt März 2023. [Daten bearbeitet Ing.-Büro K. Schönung, am 
28.04.25] 
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Dabei ist anzumerken, dass im Zuge der Ausbaumaßnahmen die Gefälleverhältnisse nachhaltig 
verändert werden und dass in den Gefährdungskarten aufgezeigte Abflussbild nicht mehr existent 
sein wird. Durch die Ausbildung der Erschließungsstraßen ist eine Riegelwirkung zu erwarten. Ein 
Großteil des südlichen Entstehungsgebietes Sturzflut im Bereich des Plangebietes wurde mit pri-
vaten Grünflächen und der Regenrückhaltefläche überplant und liegt somit außerhalb der künftigen 
Wohnbebauung. Das Entstehungsgebiet entlang der westlichen Plangebietsgrenze liegt ebenfalls 
außerhalb der mit Baufenster festgesetzten Wohnbebauung. 

Entstehende Wassertiefen nach außergewöhnlichen Starkregen liegen nur am südlichen Rand der 
Privaten Grünflächen und entlang der westlichen Plangebietsgrenze, bei unter 30 cm.  

 

Auszug Wassertiefen nach außergewöhnlichem Starkregen (SR17, 1 Std.)10 

Im Rahmen der Grundstücksbebauung muss generell der Aspekt der Starkregenvorsorge beachtet 
werden und obliegt auch den Eigentümer/-innen der Grundstücke. Hier sind Vorsorgemaßnahmen 
zu ergreifen, wie z.B. angepasste Bauweise und Stellung der Gebäude auf dem Grundstück, die 
Vermeidung von grundstücksgleichen Gebäudeöffnungen etc.  

 

 

 

 

 

 
10 https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte,  

Datum: 28.04.25. 
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3. Ziele, Zweck und Grundzüge des Bebauungsplanes  

Der Bebauungsplan stellt das geeignete planerische Instrumentarium dar, eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung unter Beachtung und Abwägung planungsrelevanter Belange sicherzustellen. 
Der Bebauungsplan hat den Zweck, für seinen Geltungsbereich die rechtsverbindlichen Festset-
zungen für die städtebauliche Ordnung zu schaffen. 

3.1 Planungsanlass 

Mit Erstellung des Bebauungsplanes soll die Fläche des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet 
genutzt werden können. Somit kann dem Bedarf an Wohnbaufläche in Pirmasens und seinem 
Stadtteil Windsberg nachgekommen werden. Die vorhandenen Anschlussbereiche an die beste-
hende Straße „Am Emmersberg“ bieten gute Erschließungsmöglichkeiten mit Anbindung an den 
Bestand und ermöglichen die Erweiterung des Stadtteils um 24 Baugrundstücke. 

3.2. Planungsziele 

Die gewünschte Ordnung der städtebaulichen Entwicklung findet in folgenden Planungszielen ih-
ren Ausdruck: 

1. Die Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes. 

2. Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

3. Vermeiden von nicht notwendiger Flächenversiegelung. 

4. Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet. 

5. Durchgrünung des gesamten Gebietes durch Festsetzungen für die Gestaltung der priva-
ten und öffentlichen Grünflächen. 

6. Vermeidung von gebietsfremdem Verkehr durch Verkehrsberuhigung. 

7. Herstellen eines ansprechenden Siedlungsbildes durch Gestaltungsfestsetzungen, insbe-
sondere über das Gestalten der Gebäudehöhen und Dächer. 

3.3. Grundzüge der Planung / Festsetzungen 

Für das Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung als „Allgemeines Wohngebiet“ festge-
setzt. Hier kann in attraktiver Südhang- und Ortsrandlage „Wohnen im Grünen“ realisiert werden. 
Aufgrund der verkehrlichen Anbindung durch die Anliegerstraße „Am Emmersberg“, der schmalen 
geplanten Ringstraße im Plangebiet und um einen harmonischen Übergang in die Landschaft zu 
gestalten, ist die Nutzung von Gartenbaubetrieben und Tankstellen unzulässig.   

Um eine übermäßige Verdichtung zum Ortsrand zu verhindern, wird das Maß der baulichen Nut-
zung im gesamten Plangebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl 
von 0,8 festgesetzt. Die Zulässigkeitsbeschränkung auf eine offene Bauweise von Einzel- und 
Doppelhäusern soll den Charakter der angrenzenden Bebauung weiterführen und den harmoni-
schen Übergang in die Landschaft gewährleisten. Zur Regulation der Gebäudehöhe und mit dem 
Ziel einer harmonischen Ortsrandbebauung wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf zwei 
Vollgeschosse begrenzt sowie die maximale Trauf- und Firsthöhe festgesetzt. Die Bezugshöhen in 
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Meter über NHN sind mittig der straßenseitigen Gebäudefront, durch Interpolation der nächstgele-
genen Bezugspunkte (Schachtdeckel) in der Planzeichnung, zu ermitteln. Mit der Begrenzung der 
Zahl der Wohnungen auf maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude soll zum einen die Charakte-
ristik des Gebietes, das eine lockere Einfamilienhausbebauung aufnehmen soll, gestärkt und auf 
der anderen Seite durch einen verminderten Stellplatzbedarf die Versiegelung durch Verkehrsflä-
chen und Stellplatzflächen minimiert werden. Darüber hinaus sind die Erschließungsanlagen nicht 
darauf ausgelegt, den Verkehr zu bewältigen, der durch die mögliche Nutzung des Baulandes für 
Mehrfamilienhäuser entstünde. 

Als Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Mischfläche“ zur Erschließung der 
Baugrundstücke ist eine Ringstraße vorgesehen, die die beiden bestehenden Anschlussbereiche 
der Straße „Am Emmersberg“ verbindet. Die Ringstraße ist als Einbahnstraße geplant, da die ge-
ringe Straßenbreite von 4,50 m den Begegnungsverkehr LKW/PKW nicht ermöglicht und Aus-
weichflächen nicht zur Verfügung stehen. Durch die geringe Breite der Straßen wird weniger Bo-
den versiegelt, allerdings ist dadurch Parken im öffentlichen Verkehrsraum nicht möglich. Deshalb 
sind je Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze auf den Grundstücken vorzusehen. 

Eine Stichstraße nach Norden ermöglicht eine spätere Erweiterung des Wohngebietes nach Nor-
den, um die im FNP dargestellte Wohnbaufläche gegebenenfalls zu erschließen. Um hier künftig 
Begegnungsverkehr zu ermöglichen, wird die Breite auf 5,00 m festgesetzt. Aufgrund der fehlen-
den Wendemöglichkeit müssen die Müllbehälter zur Leerung an den, im Plan gekennzeichneten, 
temporären Müllbehältersammelplatz in der öffentlichen Grünfläche gebracht werden. Die Er-
schließungsstraßen sollen alle niveaugleich ausgebaut werden. 

Zur Erschließung der angrenzenden Wiesenflächen und Anbindung an die bestehenden Wege 
bleibt der bestehenden Wirtschaftsweg nach Osten als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung „Wirtschaftsweg“ in einer Breite von 3,50 m erhalten. Zur Erreichbarkeit des Regen-
rückhaltebeckens wird ein weiterer Wirtschaftsweg festgesetzt. Zur Reduzierung der Versiegelung 
sollen die Wirtschaftswege mit wasserdurchlässigen Materialien funktionsgerecht, z.B. Schotter, 
Rasengittersteine o.ä. ausgebaut werden.  

Begleitend zum Bebauungsplan wurde ein Entwässerungskonzept11 erstellt. Die Entwässerung 
des Plangebietes erfolgt über Trennsystem. Das anfallende Schmutzwasser wird der bestehenden 
Kanalisation in der Straße „Am Emmersberg“ zugeleitet. Zur Aufnahme des Niederschlagswassers 
der Straßenverkehrsfläche wird auf der Fläche für Abwasserbeseitigung ein Regenrückhaltebe-
cken hergestellt. Das Niederschlagswasser der Privatgrundstücke muss auf den Grundstücken 
selbst zurückgehalten werden. Durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Zisternen, Brauchwas-
sernutzung, Reduzierung der befestigten Flächen etc.) ist ein Mindestrückhaltevolumen von 50 l 
pro Quadratmeter abflusswirksamer Flächen (befestigte Flächen, Dachflächen etc.) vorzusehen. 
Dies entspricht einem Rückhaltevolumen von rund 12 m3 pro Baugrundstück. Grundsätzlich ist die 
Auslegung des Versickerungsbeckens auf die anfallenden Niederschlagsmengen ausgelegt, so 
dass auch das Notüberlaufwasser aufgenommen werden kann. 

Die öffentlichen Grünflächen an den Einmündungsbereichen zur Straße „Am Emmersberg“ be-
stehen bereits. Sie dienten der Vorhaltung von Flächen zur Erweiterung der Erschließungsstraßen 
Richtung Osten. Da die aktuell geplante Erschließungsstraße geringere Straßenbreiten vorsieht 

 
11 IB Thomas Scheer, Entwässerungskonzept zu Bebauungsplan WB 104 „Am Emmersberg-Süd“, Macken-

bach, Mai 2025. 
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bleiben die Flächen weiterhin bestehen und sind mit der Zweckbestimmung „Straßenverkehrsgrün“ 
festgesetzt. Besondere Pflanzfestsetzungen oder eine Festsetzung als Parkanlage oder derglei-
chen schließt sich aufgrund der Größe und Lage im Einmündungsbereich aus. Eine Nutzung als 
temporärer Müllbehältersammelplatz und für notwendige Versorgungsanlagen (z.B. Elektrizität, 
Telekommunikation und Wasserver- und -entsorgung), auch wenn die Fläche dafür nicht explizit 
festgesetzt ist, ist zulässig. Zudem wird durch die Erhaltung der Grünflächen zu den zwei Garten-
bereichen der anliegenden Bestandsgebäude ein Abstand zu den neuen Verkehrsflächen gewahrt.  

Die Privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung „Extensivwiese“ im Süden bieten großzügige 
Grundstücke, so dass verschiedene Grundstücksgrößen angeboten werden können. Die Bepflan-
zung als naturnahe Wiese mit Wiesengräsern und -kräutern dient dem Erhalt der Fläche als Ent-
stehungsbereich von geringen Sturzfluten nach Starkregen, der somit von Wohnbebauung freige-
halten wird. 

Gleichzeitig entsteht auf den Flächen mit „Umgrenzung von Flächen für Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ durch Anpflanzungsfestsetzungen eine adä-
quate Ortsrandeingrünung und Abschirmung zur freien Landschaft. 

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden Fest-
setzungen zur Rückhaltung des Oberflächenwassers der befestigten Wohnbauflächen auf den 
Grundstücken getroffen. Hier ist ein Rückhaltevolumen von 50 l/m2 abflusswirksamer Flächen vor-
zusehen. Dies entspricht einem Rückhaltevolumen von rund 12 m3 pro Grundstück. Für erhöhten 
Niederschlagswasserabfluss ist eine Mulde zur breitflächigen Versickerung des Überlaufwassers 
der Rückhalteeinrichtung vorzusehen, sofern die Bodeneigenschaften des jeweiligen Grundstücks 
dies zulassen. Erst wenn eine schadlose Versickerung nachweislich nicht möglich ist, ist eine An-
schuss an den Regenwasserkanal möglich. 

Des Weiteren werden Ersatzmaßnahmen auf den externen Flurstücken 4760,4761, 4761/2, 
4761/3, 4761/4, 4761/5, 4761/6 und 4762 mit insgesamt 19.290 m2 festgesetzt. Zur Anerkennung 
als Kompensationsmaßnahme für Bodenversiegelung und Eingriffe in den Arten- und Biotophaus-
halt sind unter bestimmten Vorgaben, durch den Voranbau von je 600 Winterlinden-Forstpflanzen 
und je 600 Hainbuchen-Forstpflanzen in Bestandslücken auf rund einem Drittel der Flurstücksflä-
chen mittelfristig in einen naturnahen Laubmischwald umzubauen.: 

Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf 
den privaten Grundstücken dienen dem Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf-
grund des Bebauungsplanes zulässig werden. Für alle Pflanzungen gelten die gesetzlichen Ab-
standsregelungen des Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz. Die detaillierte Ausführung der Art 
der Bepflanzung, Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen, der Pflanzzeitpunkt etc. sind im 
Umweltbericht und den Festsetzungen formuliert. Ein qualifizierter Begrünungsplan ist als Teil der 
erforderlichen Genehmigungsunterlagen beizufügen.    

Die Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit 
§§ 88 LBauO nehmen Bezug auf die bestehenden gebietstypischen Merkmale der näheren Umge-
bung. Sie regeln die Gestaltung der Dächer, der unbebauten Flächen der Baugrundstücke, Stell-
plätze und Einfriedungen. Zur individuellen Gestaltung der modernen Wohnbebauung werden die-
se Festsetzungen großzügig gehalten. Dennoch sind sie notwendig, um vor dem Hintergrund der 
gegebenen Gestaltungsspielräume der Bauherren, auf ein harmonisches Siedlungsbild am Orts-
rand hinzuwirken. 
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Zur individuellen Gestaltung werden im gesamten Plangebiet für alle Gebäude Pult-, Sattel-, Zelt-, 
Walm- und Krüppelwalmdächer sowie begrünte Flachdächer zugelassen. Metalldächer sowie 
reflektierende und glänzende Dacheindeckungen sind nicht zugelassen. Die Dachneigung wird 
auf eine zulässige Dachneigung von 0 - 25 Grad beschränkt. Dachaufbauten sind in Form von 
Gauben zulässig, wenn ihre Summe nicht mehr als 2/3 der zugehörigen Trauflänge betragen. Pho-
tovoltaik- und Solarmodule sowie ihre zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile sind auf 
den Dachflächen zulässig. 

Um ein offenes Straßenbild zu erhalten, wird die straßenseitige Einfriedung der Grundstücke auf 
eine Gesamthöhe von maximal 1,50 m beschränkt. Auf eine Beschränkung der Höhen von Stütz-
mauer zur Einebnung der Baugrundstücke wird zu Gunsten der Gestaltungsfreiheit der Bauherren 
verzichtet. Der Trend zum niveaugleichen Grundstück auch in topographisch bewegtem Gelände 
ist umsetzbar.  

Zur Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen und Minimierung der Versiegelung sind 
Garagenzufahrten, Stellflächen und andere Zuwegungen mit wasserdurchlässigen Materialien an-
zulegen, wie z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine, wasserdurchlässiges Pflaster etc. Die Grund-
stücksfreiflächen sind als Garten bzw. Grünflächen anzulegen. Zur Minimierung der Erwärmung 
der Wohnbereichsflächen wird das Anlegen von Schottergärten reguliert.   

Innerhalb der Hinweise wird auf den Umgang mit Niederschlagswasser, wassergefährdende Stof-
fe, Erdwärmesonden, Starkregengefährdung, die angrenzende Waldfläche (FFH-Gebiet), Fassa-
den- und Dachbegrünung, Archäologische Funde und Kulturdenkmäler, Bodenschutz, Geologie 
und Bergbau hingewiesen. Die Empfehlung wasserdichte Keller auszubilden, um das Eindringen 
von möglicherweise auftretendem Schichtenwasser zu verhindern ist ebenso Bestandteil der Hin-
weise. 

Eine Vorschlagliste standorttypischer und landschaftsprägender Gehölze, die zur Gestaltung der 
privaten und öffentlichen Grünflächen geeignet sind, werden in Kapitel „Pflanzvorschläge“ auf-
geführt.  
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4. Auswirkungen des Bebauungsplanes  

Im Vordergrund des Bebauungsplanes stehen die städtebauliche Ordnung und die Schaffung von 
neuem Bauland innerhalb einer dörflichen Struktur. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
soll die Bebauung von bisher als Grünlandflächen genutztes Gelände ermöglicht werden. Es sind 
24 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser sowie deren verkehrliche und versorgungstech-
nischen Erschließung vorgesehen.  

Die geplante Entwicklung eines Wohngebietes bedingt allerdings eine Vielzahl unterschiedlicher 
Wirkungen und Eingriffe in den Naturhaushalt und auf das Orts- und Landschaftsbild.  

Die wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die verschiedenen Schutzgüter (Boden 
/ Fläche, Wasser, Klima / Lufthygiene, Pflanzen und Tiere, Mensch, Landschafts- / Ortsbild und 
Erholung, Kultur- und sonstige Sachgüter) sind im Umweltbericht12 aufgeführt, die bei der an-
schließenden Abwägung der öffentlichen und privaten Belange zu berücksichtigen sind. Land-
schaftsplanerische Anforderungen zu den einzelnen Konfliktbereichen dienen der Eingriffsvermei-
dung, der Eingriffsminimierung oder der Eingriffskompensation.  

Das rund 2,12 ha große Plangebiet stellt sich heute durch seine landwirtschaftliche Nutzung als 
anthropogen überformtes Gebiet dar, das keine naturnahen bzw. wenig anthropogen beeinflusste 
Flächen mit hoher bioökologischer Wertigkeit aufweist. Bereits überbaute und versiegelte Flächen 
kommen nur im Anschlussbereich der südlichen Erschließungsstraße vor. Eine genaue Flächenbi-
lanzierung mit Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erfolgt im Rahmen des Umweltberichts zum Be-
bauungsplan mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz. 

 

 
 

 
 
  

 
12 Gros Landschaftsplanung, Umweltbericht zum Bebauungsplan mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz, 

Kaiserslautern 10.06.2025 
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5. Abwägung  

Die zukünftige Nutzung des Plangebietes soll durch den vorliegenden Bebauungsplan geregelt 
werden. Die Festsetzungen sollen in ihrer Gesamtheit eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten 
und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind öffentliche und private Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Die nachfolgend aufgeführten und kommentierten Abwägungs-
inhalte sollen dazu beitragen, dass die ordnungsgemäße Abwägung nachvollziehbar wird. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden folgende Belange besonders beachtet und in die 
Abwägung eingestellt: 

5.1. Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

Die Zulässigkeit von Bauvorhaben richtet sich bezüglich Art und Maß der baulichen Nutzung nach 
den Regelungen der BauNVO. Mit der Zulässigkeit von lediglich Einzel- und Doppelhausbebauung 
und der Beschränkung der Zahl der Vollgeschosse wird eine unangemessene Belastung des an-
grenzenden Bestandes ausgeschlossen und eine harmonische Eingliederung in die Umgebung 
gewährleistet. Dabei wird für das Plangebiet die Art der baulichen Nutzung als „Allgemeines 
Wohngebiet“ festgesetzt. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes, der verkehrlichen Er-
schließungssituation über die Straße „Am Emmersberg“ sowie der Ortsrandlage werden Tankstel-
len und Gartenbaubetriebe als Nutzung ausgeschlossen.  

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird aus städtebaulichen Gründen – 
insbesondere zur Wahrung der Wohnqualität auf zwei Wohnungen je Wohngebäude begrenzt.  

Infolge der Lage des Plangebietes am Ortsrand des Stadtteils und eingebunden in das über- und 
innerörtliche Erschließungssystem ist von keinen relevanten Verkehrsbelastungen auszugehen. 
Lediglich die Straße „Am Emmersberg“, wo der verkehrliche Anschluss des Neubaugebietes an 
den Bestand erfolgt, wird voraussichtlich nach dem Ausbau infolge der erhöhten Anzahl von ange-
bunden Wohneinheiten eine etwas stärkere Belastung aufweisen. Infolge der Zweckbindung des 
zu erwartenden Verkehrsaufkommens an die Wohnnutzung wird von keinen relevanten Störungen 
auszugehen sein.  

Gewerbliche Emissionen sind aufgrund fehlender Betriebe ebenfalls nicht zu erwarten.  

Zur Sicherheit der Bevölkerung muss aufgrund der topographischen Hanglage auf die Gefährdung 
durch Starkregenereignisse hingewiesen werden. Auch wenn die Entstehungsgebiete von Sturzflu-
ten nach Starkregen im Plangebiet nur geringe Abflusskonzentrationen aufweist und nur am Rand 
des Gebietes dargestellt sind, ist nach den Extremwetterereignissen der letzten Jahre angeraten 
Vorsorgemaßnahmen aufzeigen. Bereits durch kleine Maßnahmen, wie angepasste Bauweise, 
Freihaltung der Ablussbahnen, Vermeidung von grundstücksgleichen Gebäudeöffnungen etc. kön-
nen Schäden minimiert werden.  

Die Umgestaltung des Waldrandes, zur Erreichung der 30 m Baumfallgrenze zum Baugebiet, kann 
aufgrund des Artenschutzes im Teilbereich des FFH-Gebietes nicht durchgeführt werden. Lediglich 
im Rahmen der Verkehrssicherheit können einzelne Bäume gerodet werden. Um das Baugebiet 
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komplett bebauen zu können, erklärt sich die Stadt in einer Vereinbarung13 mit dem Forstamt 
Westrich bereit, die Verpflichtung aus dem Geschäftsbesorgungsvertag mit dem Forstamt zur Kon-
trolle des betroffenen Baumbestandes zu übernehmen. Dies betrifft alle Bäume im Abstand von 30 
m zur Außengrenze des Baugebietes. 

Sonstige Einwirkungen auf das Gebiet oder vom Gebiet auf benachbarte Nutzungen sind von kei-
ner relevanten Größenordnung, so dass die allgemeinen Anforderungen als erfüllt unterstellt wer-
den können. 

5.2. Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung stabiler Bewoh-
nerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, die Anforderun-
gen Kosten sparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung 

Unterschiedliche Wohnbedürfnisse in Form unterschiedlicher Haus- und Wohnungsformen kann in 
dem kleinen Gebiet nur geringfügig nachgekommen werden. Verschiedene Grundstücksgrößen 
sollen die unterschiedlichen Wünsche und Möglichkeiten der Bauherren abdecken. Für die indivi-
duelle, moderne Gestaltung der Wohngebäude und ihren Grundstücken wurden hinsichtlich Ge-
bäudestellung auf den Grundstücken, Dachformen, Einfriedungen etc. nur wenige Beschränkun-
gen festgesetzt. Sicherlich entsteht dadurch ein inhomogeneres Bild des Gebietes, welches aller-
dings durch seine Ortsrandlage, ohne Durchgangsverkehr und der Hangneigung nach Süden von 
„außerhalb“ kaum wahrnehmbar sein wird. Zudem weist die angrenzende Bebauung „Am Em-
mersberg“ ebenfalls keine einheitliche Gebäudestellung und -kubatur auf.  

Die Ausweisung der Wohnbaugrundstücke trägt dazu bei, die Eigentumsbildung zu fördern und 
weiterhin Bürgern im Ortsteil Windsberg das Bauen zu ermöglichen, da es im Innenbereich keine 
Möglichkeiten gibt nachzuverdichten. Durch die Wohnbaugrundstücke wird ein Angebot zum Bau 
individueller Eigenheime im Kontext zum gesamtstädtischen Wohnbauportfolio (MFH, ETW, be-
sonderes Wohnen in Lofts, Mehrgenerationenwohnen u.ä.) geschaffen. 

Eine Bebauung mit mehrgeschossiger Wohnbebauung in der auch sozial schwächere Menschen 
Wohnraum finden könnten, würde dem ländlichen Ortsteilbild entgegenstehen. Aufgrund der Ent-
fernung von über 6 km zur nächsten Einkaufsmöglichkeit in Pirmasens selbst, ist die Versorgung 
ausschließlich mit ÖPNV-Verkehr als sehr schwierig zu bewerten. Die ÖPNV-Verbindung nach 
Pirmasens findet werktags zwar stündlich statt, allerdings besteht derzeit abends die letzte Mög-
lichkeit der Busanbindung aus Pirmasens in den Stadtteil Windsberg um 18.30 Uhr, samstags so-
gar nur bis 15.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist gar keine Busverbindung eingerichtet.  

5.3. Die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürf-
nisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen sowie die Belange 
von Sport, Freizeit und Erholung. 

Die Ortsrandlage des Plangebietes in Südhanglage sowie die Erschließung mit einer Ringstraße 
ermöglicht den Anliegern eine sehr attraktive Wohnlage. Hier kann vor allem dem Wunsch und 
dem Bedarf junger Familien nach einem Eigenheim nachgekommen werden. 

 

13 Vereinbarung zwischen Forstamt Westrich (vertreten durch Forstamtsleiter Florian Kemkes) und der 
Stadt Pirmasens (vertreten durch den Bürgermeister Michael Maas), Pirmasens 18.03.2025. 
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Neben der schönen Lage im Pirmasenser Hügelland bietet der Stadtteil intakte gemeinschaftliche 

Strukturen, die ihn als Wohnort sehr beliebt machen. Eine Kindertagesstätte, einen Hofladen, 

den Gesangverein sowie den Pferdehof „Fahrstall Schweickert“ findet man direkt in Windsberg. 
Grundschule und weitere Sportanlagen sind in den benachbarten Stadtteilen Gersbach und Win-
zeln in geringer Entfernung verfügbar. Die nächste, größere Einkaufsmöglichkeit gibt es in Pirma-
sens ca. 6 km entfernt.  

Für Sport, Freizeit und Erholung bieten sich durch die ländliche Lage zahlreiche Möglichkeiten. Als 

touristisches Highlight in Windsbergs liegt das Naturdenkmal Hexenklamm direkt vor der 

Haustür. 

Bezüglich der Belange und Bedürfnisse alter und behinderter Menschen wurden im Rahmen der 
Bebauungsplanung der Stadt Pirmasens für das Plangebiet keine speziell diesen Belang aufgrei-
fende oder in besonderem Maße fördernde Festsetzung getroffen. Die Zulässigkeit von entspre-
chenden Vorhaben wurde jedoch im Rahmen der Bestimmungen der BauNVO beibehalten. 

5.4. Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener Ort-
steile sowie die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

Die Planung befasst sich mit 24 zusätzlichen Baugrundstücken, die direkt an die bestehende Be-
bauung anschließen und den Ortsrand nach Süden und Osten künftig abschließen. Durch die 
Festsetzungen wird eine inadäquate Verdichtung der Bebauung verhindert und somit das Orts- 
und Landschaftsbild erhalten.   

Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen (z.B. Dachformen, Einfriedun-
gen, etc.) tragen zu einem harmonischen und attraktiven Ortsbild bei. Durch die großzügigen priva-
ten Grünflächen im Süden, mit entsprechenden Anpflanzungsfestsetzungen, ist eine Eingrünung 
des Baugebietes mit dem besonderen Augenmerk auf die Lage am Ortsrand Rechnung getragen. 

5.5. Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Umkreis des Plangebietes eine 
archäologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um einen spätmittelalterlichen Ein-
zelfund (Fdst. Windsberg 5). Da jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen 
ist, dass das Plangebiet die genannte Fundstelle berührt, bestehen hinsichtlich der Planung keine 
Bedenken.  

Jedoch ist nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, archäologischen Denkmale 
bekannt. Nach § 17 und 18 DSchG ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich 
zu melden, die Fundstelle so weit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfäl-
tig gegen Verlust zu sichern. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direk-
tion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, 
nach den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen zu 
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 
Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen er-
forderlich. 

Außerdem können sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzstei-
ne) befinden. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. 
nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 
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Das Plangebiet liegt direkt im Umfeld von zahlreichen Anlagen des Flächendenkmals „Westwall“. 
Ein Objekt befindet sich knapp außerhalb des Geltungsbereiches auf der Flurstücksnummer 764, 
der im Osten angrenzenden Waldparzelle. Kulturdenkmäler werden als Bestandteil der Denkmal-
liste geführt und genießen daher Erhaltungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie Umge-
bungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. Der Umgebungsschutz bezieht sich u.a. auf angren-
zende Bebauung, städtebauliche Zusammenhänge und Sichtachsen. Der Westwall wird als ein 
einheitliches Kulturdenkmal betrachtet. Für ihn gelten mit dem o.g. Erhaltungsgebot dieselben ge-
setzlichen Bestimmungen wie bei anderen Kulturdenkmälern auch: Bei jeglichen Maßnahmen an 
den erwähnten Westwall-Elementen oder in ihrem unmittelbaren Umfeld sind das Erhaltungsgebot 
von Kulturdenkmälern sowie die Genehmigungspflicht bei der zuständigen Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu beachten. 

Bei Bodeneingriffen ist auf untertägige vorhandene bauliche Anlagen und auf militärische Fundge-
genstände zu achten. 

5.6. Erfordernisse von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts für 
Gottesdienst und Seelsorge 

Gottesdienste der protestantischen Kirche finden im protestantischen Gemeindezentrum Winds-
berg statt. Die nächste katholische Kirche befindet sich im Nachbar-Stadtteil Winzeln. Ein zusätzli-
cher Bedarf im Rahmen der Bebauungsplanung wurde nicht geäußert. Die Zulässigkeit von u.U. 
gewünschten kirchlichen o.ä. Einrichtungen bemisst sich nach den vorliegenden Regelungen der 
Art der baulichen Nutzung. Es erfolgt keine Zulässigkeitsbeschränkung. 

5.7. Belange des Umweltschutzes 

An dieser Stelle sei auf die Inhalte des Umweltberichtes14 zum Bebauungsplan verwiesen. 

Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes, der mit seinen Darstellungen den örtlichen Erfordernis-
sen und Maßnahmen der Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der Landespflege dient, 
sollen die mit der Realisierung des Baugebietes zu erwartende Eingriffe in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild vermieden, ausgeglichen, ersetzt oder gemildert werden. Der Umweltbericht 
mit seinen Festsetzungen ist gemäß § 2 und § 2a BauGB, § 9 Abs.1 und Abs. 4 BauGB und § 88 
Abs. 1 LBauO Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan. 

Der Bereich des neuen Bebauungsplanes überplant Wiesenflächen und einen vorhandenen Wirt-
schaftsweg. 

Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes sind keine wesentlichen, nachhaltigen Beeinträch-
tigungen für Natur und Landschaft und sonstige potenzielle Schutzgüter gemäß dem UVPG zu er-
warten. Im Vorfeld wurde eine Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung durchgeführt, die zum 
Ergebnis kam, dass die Umsetzung des Wohngebietes für die Artengruppen Amphibien, Reptilien, 
Schmetterlinge, Käfer, Hautflügler und Säugetiere keine Verbotstatbestände auslöst. Nicht im 
Plangebiet, jedoch in den Randbereichen, könnten im Zuge der Bauphase für die Artengruppe Vö-
gel evtl. eintretende Verbotstatbestände ausgelöst werden. Diese lassen sich jedoch durch gegen-
steuernde Maßnahmen z.B. Bauzeitenregelungen abwenden. Hierzu wird eine ökologische Bau-
begleitung empfohlen. 

 
14 Gros Landschaftsplanung, Umweltbericht zum Bebauungsplan mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz, 
    Kaiserslautern 10.06.2025 
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Weitere Schutzgüter bzw. schutzbedürftige Biotope sind im Plangebiet selbst nicht betroffen, aller-
dings grenzt das Plangebiet an seiner südöstlichen Ecke an das FFH-Gebiet: DE-6710-301, FFH-
6710-301 „Zweibrücker Land“ an. Dies erfordert die Erstellung einer FFH-Vorprüfung15, die im 
März 2025 durchgeführt wurde. Durch Vermeidungsmaßnahmen (siehe Bericht zur FFH-
Vorprüfung) kann eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes ausgeschlossen werden. 
Eine vollumfängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.  

Die Auswirkungen der Planung auf verschiedene Schutzgüter und Maßnahmen zur Vermeidung, 
Kompensation oder Ausgleich der Eingriffe in Natur und Umwelt werden im Umweltbericht genauer 
betrachtet.  

Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsflächen wird in das zentrale Regenrückhaltebe-
cken geleitet. Das Niederschlagswasser der privaten Grundstücke ist zurückzuhalten, Notüberläufe 
in Versickerungsmulden auf den Grundstücken zu installieren.  

Zum Schutz des Bodens sind die Vorgaben der DIN 18300 und 18915 zu beachten. 

Zum Schutz der Avifauna ist für Gehölzrodungen in den Hinweisen ein Durchführungszeitraum 
vorgegeben. 

5.8. Belange der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft und die Erhaltung, Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die Festsetzung des Gebietes als „Allgemeines Wohngebiet“ ergibt die Möglichkeit im Rahmen 
des Charakters des Baugebietes zulässige Nutzungen auszuführen. Aufgrund der Ortsrandlage, 
der geringen Größe des Plangebietes sowie der Erschließung über lediglich eine Anliegerstraße 
(Am Emmersberg) sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe als Nutzung ausgeschlossen.  

Aufgrund fehlender Betriebe ist von keinen Beeinträchtigungen auszugehen, die durch die vorge-
sehene Wohnnutzung auf gewerbliche Betriebe oder die Wirtschaft außerhalb des Plangebietes 
ausgeübt wird.  

Die Zugänglichkeit der angrenzenden Wiesen- und Landwirtschaftsflächen bleibt von der Planung 
unberührt. Der bestehende Wirtschaftsweg im Süden des Plangebietes bleibt in Verlängerung der 
neuen Erschließungsstraße erhalten. Angrenzende bestehende Wirtschaftswege werden von der 
Planung nicht berührt. 

Die bestehenden Wiesenflächen im Plangebiet werden vorrangig als Mähwiesen genutzt. Der Ver-
lust an Landwirtschaftsfläche beträgt rd. 2 ha, davon entstehen auf rd. 3.340 m² private Grünflä-
chen und das Regenrückhaltbecken im Süden.  

5.9. Belange der Versorgung (insbesondere Energie und Wasser), des Verkehrs einschl. 
des ÖPNV  

Zur Erschließung des Gebietes müssen alle Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Verkehrsflä-
chen hergestellt werden. Die Gebietserschließung beruht auf zwei Anschlüsse an die beiden vor-
gehaltenen Anschlussbereiche im Bestand der Straße „Am Emmersberg“. Die Baugrundstücke 
werden in einer Ringstraße, die künftig nur als Einbahnstraße befahrbar ist, erschlossen. Der Stra-

 

15 Gros Landschaftsplanung, Vorprüfung der Natura 2000-Verträglichkeit für das FFH-Gebiet 6710-301 
„Zweibrücker Land“, Kaiserslautern 28.03.2025. 
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ßenquerschnitt wurde auf lediglich 4,50 m festgesetzt um das Erschließungsnetz zu Gunsten der 
Bodenversiegelung so schlank wie möglich zu halten. Parken sowie Begegnungsverkehr ist aller-
dings bei der Straßenbreite kaum möglich. Daher sind mindestens zwei Stellplätze pro Wohnein-
heit auf den Grundstücken nachzuweisen. Aufgrund der kleinen Gebietsgröße werden keine Park-
plätze im öffentlichen Straßenraum vorgesehen. 

Lediglich für die nördliche Stichstraße (Länge rd. 38 m) ist eine Breite von 5,00 m festgesetzt, da-
mit hier für spätere Erweiterungen gegebenenfalls ein Begegnungsverkehr mit eingeschränktem 
Bewegungsspielraum möglich ist. Durch die Randlage des Baugebietes im Ort, die geringe Ver-
kehrsbelastung bei drei Baugrundstücken und der ggf. zeitlichen Beschränkung des Zustands als 
Stichstraße, räumt die Gemeinde dem Belang der privaten Bauherren (Erschließungskosten) und 
dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden (Versiegelung) den Vorrang ein und verzichtet auf 
den Ausbau einer Wendemöglichkeit. 

Der bestehende Wirtschaftsweg im Süden bleibt in einer Breite von 3,50 m erhalten. Zur Erreich-
barkeit des Regenrückhaltbeckens wird ein kleiner Wirtschaftsweg (Breite 3,00 m) zwischen Be-
standsgebiet und Neubebauung festgesetzt.  

Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt gemäß den Grundsätzen des Landeswasser- und 
Wasserhaushaltsgesetzes im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird an den bestehenden 
Schmutzwasserkanal angeschlossen. Das Oberflächenwasser wird über einen Regenwasserkanal 
in ein zentrales Regenrückhaltebecken im Süden des Plangebietes geleitet. Das anfallende Nie-
derschlagswasser auf den Wohnbaugrundstücken ist dort zurückzuhalten. 

Zur Versorgung des Gebietes mit Glasfaser, Strom etc. sind neben den Leitungen im Boden ggf. 
bauliche Anlagen notwendig. Neben der Fläche für Versorgung (Trafo) in der südlichen öffentli-
chen Grünfläche sind in den öffentlichen Grünflächen auch weitere bauliche Anlagen zulässig. 

Die nächstgelegene ÖPNV-Haltestelle ist nur rd. 350 m vom Plangebiet entfernt. Die ÖPNV-
Verbindung nach Pirmasens ist werktags, tagsüber stündlich gegeben. Leider wird der Stadtteil an 
Sonn- und Feiertagen gar nicht angefahren. Ebenso gibt es derzeit nach 19 Uhr werktags und 
Samstag nach 16 Uhr keine Busverbindung mehr. Dies ist für Menschen ohne PKW, vor allem für 
Jugendliche oder ältere Menschen ohne Führerschein, eine sehr große Beeinträchtigung.  

5.10. Gewichtung des Abwägungsmaterial  

Durch das Baugebiet wird sich der Anliegerverkehr in der Straße „Am Emmersberg“ leicht erhöhen.  
Durch die geringe Größe des Plangebietes, seine bauliche Nutzung als Allgemeines Wohngebiet, 
wird es allerdings keine gravierende Erhöhung des Verkehrsaufkommens zur Folge haben.  

Die Belange des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie die Reduzierung von Erschlie-
ßungskosten stehen der Verkehrssicherheit durch einen Wendehammer im Bereich der Stichstra-
ße gegenüber. Aufgrund der geringen Länge der Stichstraße, des geringen Vorkommens gebiets-
fremden Verkehrs und der ggf. nur zeitlich beschränkten Situation im Falle einer Gebietserweite-
rung, wird der Bodenversiegelung und Kostenersparnis Vorrang eingeräumt. 

Die Belange der Gefährdung der Bevölkerung durch Sturzfluten nach Starkregen wird durch ent-
sprechende Hinweise zu den Entstehungsgebieten und Vorsorgemaßnahmen thematisiert und 
sensibilisiert. Die Gefährdung durch die Nichteinhaltung der 30 m Baumfallgrenze zum Baugebiet 
wird durch die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch die Stadt Pirmasens Rechnung 
getragen.  
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Den o.a. Belangen gegenüber steht der Bedarf an Baugrundstücken, dem zum Wohle der Allge-
meinheit der Vorrang eingeräumt wird. Der Bedarf wurde bereits im Rahmen der Regionalplanung 
nachgewiesen und die Fläche im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Durch die 
Realisierung der Bebauung werden sich unvermeidbar negative Einflüsse auf Grund und Boden 
ergeben. Diese wurden im Zuge der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht ermittelt 
und entsprechende Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen festgesetzt (siehe Umweltbericht und sei-
ne Anlagen). 
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6. Planverwirklichung  

Die Verwirklichung des Bebauungsplanvorhabens ist nach Herstellung der Straßenverkehrsflächen 
und der Ver- und Entsorgungsleitungen möglich.  

Ein Umlegungsverfahren wird nicht durchgeführt. Die Grundstücke werden durch Optionsverträge 
mit den Eigentümern erworben und die Erschließung hergestellt. 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, der Umweltbericht nach § 2a BauGB wurden erstellt. 

Die zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wurde erstellt.  

Dieser Bebauungsplan tritt mit seiner Bekanntmachung in Kraft. 

7. Flächenbilanzierung  

Die Gesamtgröße des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes beträgt rund 2,12 ha, die Grund-
flächenzahl (GRZ) liegt bei 0,4. 

 
Geplante Flächen  Fläche in m² Anteil in  

Prozent 

Gesamtfläche des Plangebietes 21.178 100 % 

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4) 15.695 74 % 

Straßenverkehrsfläche inkl. Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung 

2.123 10 % 

Grünflächen (privat und öffentlich) 2.500 12 % 

Regenrückhaltbecken 839 4 % 

Demnach ergibt sich eine Neubaufläche von rund 15.695 m². Bei einer GRZ von 0,4 liegt die mög-
liche Neuversiegelung auf den Grundstücken bei 6.278 m². 

 

Die Ausarbeitung der Begründung erfolgte durch Ing-Büro K. Schönung, Oberer Rossrück 43, 
67661 Kaiserslautern. 

Aufgestellt im Auftrag der Stadt Pirmasens im September 2025. 
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1 Einleitung 

1.1 Allgemeines 

In der Stadtratssitzung des Stadtrates Pirmasens vom 22.05.2023 wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB der 
Aufstellungsbeschluss zur Erstellung des Bebauungsplanes „WB 104 – Am Emmersberg-Süd“ im Stadt-
teil Windsberg gefasst.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke Nr. 887/1, 888/1, 889/1, 889/2, 890/3, 
891/1, 892/1, 893/1, 893/3, 894, 895, 896 und 897/3 (teilweise) mit einer Fläche von insgesamt ca. 2,12 
ha. Es werden größtenteils Flächen in Anspruch genommen, die bisher landwirtschaftlich genutzt werden. 
Durch die mit dem Bebauungsplan eingeleitete Umnutzung des Geländes kommt es zu Eingriffen in Natur 
und Landschaft. Zur adäquaten Berücksichtigung naturschutzfachlicher und umweltrechtlicher Belange 
ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht zu erstellen, der hiermit einschließlich integriertem Fach-
beitrag Naturschutz vorgelegt wird. 
Da das FFH-Gebiet 6710-301 „Zweibrücker Land“ im Südosten unmittelbar an das Plangebiet angrenzt, 
wurde in diesem Zusammenhang auch eine Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit erstellt, die parallel vor-
gelegt wird. 
 
Als „Plangebiet“ wird im Folgenden der Geltungsbereich des Bebauungsplanes bezeichnet. 

1.2 Kurzdarstellung und wichtigste Ziele des Bebauungsplans 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde beschlossen, da es zurzeit nur sehr wenige Wohnbauplätze 
in Windsberg gibt. Diese befinden sich zudem in Privateigentum und stehen dem freien Markt nicht zur 
Verfügung. Um die Eigentumsbildung zu fördern und weiterhin Bürgern im Ortsteil Windsberg das Bauen 
zu ermöglichen, sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Wohnbauplätze entstehen. Da es keine 
Möglichkeit gibt, im Siedlungsbereich nachzuverdichten, soll nun eine wohnbauliche Erweiterung des 
Siedlungsbereichs von Windsberg in den Außenbereich hinein erfolgen. Hier bietet sich die Fortführung 
des Ortes nach Osten, direkt im Anschluss an die bebaute Ortslage an. Der Bebauungsplan sieht eine 
Nutzung des Plangebiets als Allgemeines Wohngebiet vor. Somit kann dem Bedarf an Wohnbaufläche in 
Pirmasens und seinem Stadtteil Windsberg nachgekommen werden. Die vorhandenen Anschlussberei-
che an die bestehende Straße „Am Emmersberg“ bieten gute Erschließungsmöglichkeiten mit Anbindung 
an den Bestand und ermöglichen die Erweiterung des Stadtteils um 24 Baugrundstücke [U 15]. 
Folgende Planungsgrundsätze wurden dem Bebauungsplan als Leitlinien zugrunde gelegt und sollen zur 
Verwirklichung der im BauGB vorgegebenen Ziele beitragen: 
 

1. Die Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes, 

2. Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
3. Vermeiden von nicht notwendiger Flächenversiegelung, 
4. Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet, 
5. Durchgrünung des gesamten Gebietes durch Festsetzungen für die Gestaltung der privaten und 

öffentlichen Grünflächen. 
6. Vermeidung von gebietsfremdem Verkehr durch Verkehrsberuhigung, 
7. Herstellen eines ansprechenden Siedlungsbildes durch Gestaltungsfestsetzungen, insbeson-

dere über das Gestalten der Gebäudehöhen und Dächer. 
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Für das Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt. 
Um eine übermäßige Verdichtung zum Ortsrand hin zu verhindern, wird das Maß der baulichen Nutzung 
im gesamten Plangebiet mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 
0,8 festgesetzt. Die Zulässigkeitsbeschränkung auf eine offene Bauweise von Einzel- und Doppelhäusern 
soll den Charakter der angrenzenden Bebauung weiterführen. Zur Regulation der Gebäudehöhe und mit 
dem Ziel einer harmonischen Ortsrandbebauung wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf zwei 
Vollgeschosse begrenzt sowie die maximale Trauf- und Firsthöhe festgesetzt. 
 
Als Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Mischfläche“ zur Erschließung der Bau-
grundstücke ist eine Ringstraße vorgesehen, die die beiden bestehenden Anschlussbereiche der Straße 
„Am Emmersberg“ verbindet. Die Ringstraße ist als Einbahnstraße geplant, da die schmale Straßenbreite 
von 4,50 m den Begegnungsverkehr LKW/PKW nicht ermöglicht und Ausweichflächen nicht zur Verfü-
gung stehen. Durch die geringe Breite der Straßen wird weniger Boden versiegelt, allerdings ist dadurch 
Parken im öffentlichen Verkehrsraum nicht möglich. Deshalb sind je Wohneinheit mindestens 2 Stell-
plätze auf den Grundstücken vorzusehen. Eine Stichstraße nach Norden ermöglicht eine spätere Erwei-
terung des Wohngebietes nach Norden, um die im FNP bereits dargestellte Wohnbaufläche gegebenen-
falls noch zu erschließen. Die Erschließungsstraßen sollen alle niveaugleich in Pflasterbauweise ausge-
baut werden.  
Der bestehenden Wirtschaftsweg nach Osten bleibt als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestim-
mung „Wirtschaftsweg“ in einer Breite von 3,50 m erhalten. Zur Erreichbarkeit des Regenrückhaltebe-
ckens wird ein weiterer Wirtschaftsweg festgesetzt. Zur Reduzierung der Versiegelung sollen die Wirt-
schaftswege mit wasserdurchlässigen Materialien funktionsgerecht z. B. mit Schotter, Rasengittersteinen 
o. ä. ausgebaut werden. 
 
Auf der im Bebauungsplan dargestellten Fläche für Abwasserbeseitigung entsteht ein Regenrückhalte-
becken. Das Niederschlagswasser der Straßenverkehrsfläche wird mittels Regenwasserkanal in die Flä-
che geleitet und dort zentral versickert. Das Niederschlagswasser der Privatgrundstücke muss auf den 
Grundstücken selbst zurückgehalten werden. Durch verschiedene Maßnahmen (z. B. Zisternen) ist ein 
Mindestrückhaltevolumen von 50 l pro Quadratmeter abflusswirksamer Flächen (befestigte Flächen, 
Dachflächen etc.) vorzusehen. 
 
Die öffentlichen Grünflächen an den Einmündungsbereichen zur Straße „Am Emmersberg“ bestehen 
bereits. Sie dienen der Vorhaltung von Flächen zur Erweiterung der Erschließungsstraßen Richtung Os-
ten. Eine Nutzung für notwendige Versorgungsanlagen (z. B. Elektrizität, Telekommunikation und Was-
server- und -entsorgung) ist zulässig, auch wenn die Fläche dafür nicht explizit festgesetzt ist. Die Priva-
ten Grünflächen im Süden bieten großzügige Grundstücke, so dass verschiedene Grundstücksgrößen 
angeboten werden können. Gleichzeitig entsteht durch diese mit Festsetzungen zur Bepflanzung beleg-
ten Grünflächen eine Ortsrandeingrünung. Zur Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen und 
Minimierung der Versiegelung sind Garagenzufahrten, Stellflächen und andere Zuwegungen mit wasser-
durchlässigen Materialien anzulegen, wie z. B. Schotterrasen, Rasengittersteinen, wasserdurchlässiges 
Pflaster etc. Die Grundstücksfreiflächen sind als Garten bzw. Grünflächen anzulegen. Zur Minimierung 
der Erwärmung der Wohnbereichsflächen sind Schottergärten unzulässig [U 15]. 

1.3 In einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Regionalplanung  

Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz (ROP IV 2012 mit seinen drei Teilfortschreibungen 2014, 
2016 und 2018) weist die Stadt Pirmasens als Mittelzentrum mit den besonderen Funktionen Wohnen 
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und Gewerbe aus. Das Plangebiet im Stadtteil Windsberg ist als Siedlungsfläche Wohnen dargestellt. Die 
Festsetzungen bezüglich der Art der baulichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet entsprechen den 
regionalplanerischen Vorgaben. 

Im Osten und Süden grenzt ein regionaler Grünzug an. Bei der im Südosten dargestellten “Fläche für den 
Biotopverbund” handelt es sich um eine Waldfläche des FFH-Gebietes “Zweibrücker Land”. Ansonsten 
schließen sich “sonstige landwirtschaftliche Flächen” an das Plangebiet an. 

 
Abb. 1: Ausschnitt Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 

Vorbehalts- und Vorranggebiete Rohstoffsicherung, Wasserwirtschaft, Artenschutz, Windenergienut-
zung, Landwirtschaft sowie Erholung / Fremdenverkehr bleiben von der Planung unberührt. 

 

Flächennutzungsplan / Landschaftsplan  

Die Fläche des Plangebietes ist im Flächennutzungsplan der Stadt Pirmasens (2020) als 
Wohnbaufläche dargestellt. Der Bereich südlich der geplanten Wohnbebauung ist als Fläche für 
Landwirtschaft sowie sonstige Flächen im Außenbereich dargestellt und wird künftig als Fläche 
für Abwasserbeseitigung (Regenrückhaltebecken) und Private Grünflächen festgesetzt. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Pirmasens [U 13], roter Kreis = Plangebiet) 

Die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet entspricht den Vorgaben der Flächennutzungsplanung. Die 
an den Geltungsbereich angrenzenden Flächen für Landwirtschaft und sonstige Flächen im 
Außenbereich bleiben von der Wohnbaunutzung weiterhin ausgenommen. Somit ist der Bebauungsplan 
nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

Naturschutzrecht 

Im Plangebiet gibt es keine Flächen oder Objekte des Biotopkatasters und keine Schutzgebiete nach 
nationalem oder europäischem Naturschutzrecht.  

Wie bereits erwähnt, schließt sich im Südosten das FFH-Gebiet 6710-301 “Zweibrücker Land” an. Im 
Gebietsdatenblatt wird es wie folgt beschrieben: ”Landschaftsausschnitte der Südwestpfalz: Basenreiche 
Buchenwälder, basenreiche Kalkmagerrasen mit Orchideenreichtum, eingeschnittene Bachtäler und 
offene Bachauen. Bedeutende Bestände des Prächtigen Hautfarns (Kerb-Bachtäler), orchideenreiche 
Magerrasen und Wacholderheiden, altholzreiche Buchenwälder. Naturnahe Bäche und Wiesen-
Biotopkomplexe in Auen, Libellenvorkommen, Schmetterlingsvorkommen.” FFH-Lebensraumtypen 
befinden sich nicht in dem an das Plangebiet anschließenden Bereich. Im Grundlagenplan des 
Bewirtschaftungsplans sind potenzielle Habitate für Bechsteinfledermaus und Hirschkäfer eingetragen. 

Bei den kreisförmig dargestellten, geschützten Landschaftsbestandteilen (siehe Abb. 13) handelt es sich 
um “Mardellen im Hochwald” (LB-7317-039). 
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Nördlich von Windsberg liegt das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Blümelstal”, das wegen der 
“landschaftlichen Eigenart und Schönheit des Blümelstals mit seinen besonders charakteristisch 
ausgebildeten tief eingeschnittenen Kerbtälern und dem mit den zugehörigen Wiesen und zahlreichen 
Feldgehölzen begleiteten Fließgewässer im Talgrund” geschützt ist” [U 9]. Die naturschutzrechtlichen 
Schutzflächen sind in nachfolgender Abbildung dargestellt (grünes Raster = LSG, braun = FFH-Gebiet, 
lila = Mardellen). 

 

Abb. 3: Naturschutzrechtliche Schutzflächen im Umfeld des Plangebiets [U 9] 

 

Auswirkungen auf die o. g. Schutzgebiete durch das Plangebiet können vermieden bzw. im Falle des 
FFH-Gebiets minimiert werden. 
 

Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Schutzgebiete nach Wasserrecht befinden sich nicht im Plangebiet und seinem näheren Umfeld. 
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2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Derzeitiger Umweltzustand 

2.1.1 Relief, Geologie, Böden  

Naturräumlich betrachtet liegt das Plangebiet im Pirmasenser Hügelland (180.31). Bei diesem Land-
schaftsraum handelt es sich um ein welliges Hügelland, das durch tiefe, aber weite Täler mit flachen 
Hängen in sich lebhaft gegliedert ist. Geologisch wird das Gebiet im Unterschied zur Sickinger Höhe 
bereits stark durch Muschelkalk geprägt, wenn auch im Osten noch Buntsandstein ansteht. Aus der un-
terschiedlichen Widerstandsfähigkeit der Gesteinsschichten ergibt sich, dass die Täler von mehr oder 
weniger scharfen Gesimsen oder Stufen über schmalen Terrassen begleitet werden. 

Der Landschaftsraum ist überwiegend durch Offenland geprägt. Waldflächen nehmen weniger als ein 
Viertel der Fläche ein. Im Nutzungsgefüge ergibt sich eine ausgeprägte Höhenschichtung: Die Täler zei-
gen sich als Wiesentäler, am Blümelbach und an der Felsalb auch mit schmalen Bändern von Feucht-
wiesen und Röhrichten oder Seggenrieden. Die Hänge sind bewaldet oder weisen ein Mosaik aus Wald, 
Grünland und Streuobst auf. Einen besonderen Akzent setzt der Feierabendfelsen im Blümelbachtal bei 
Pirmasens. 

Auf den Höhen sind insbesondere im Muschelkalk fruchtbare Böden verbreitet, die ackerbaulich genutzt 
werden. Die Übergangsbereiche von den Hängen zur Hochfläche sind oft durch Hecken, Gebüschgrup-
pen und kleinparzellige Reche gegliedert. Teilweise reichen aber auch Waldflächen von den Hanglagen 
bis auf die Kuppen, die im Mittel- und Westteil des Gebietes auch als größere naturnahe Laubwaldbe-
stände erhalten sind. 

Der Landschaftsraum ist relativ dicht besiedelt. Es handelt sich durchweg um dörfliche Höhensiedlungen, 
die oft von Streuobstgürteln umgeben sind. Mühlen sind die einzige Besiedlung im Tal. Im Ostteil hat sich 
die Stadt Pirmasens sternförmig auf den Höhenrücken in den Landschaftsraum ausgedehnt.  

Eine Besonderheit des Pirmasenser Hügellandes und des angrenzenden Schwalbhügellandes sind die 
Mardellen. Meist befinden sie sich in Wäldern. Dabei handelt es sich um flache Tümpel, die stellenweise 
auch verlandet und durch Röhrichte geprägt sind. Sie sind als Absenkungstrichter zu verstehen, die durch 
Auswaschung von Gips im Untergrund entstanden sind [U 9][U 6]. 

Laut Kartenviewer des Landeamtes für Geologie und Bergbau  [U 5] handelt es sich bei der anstehenden 
Bodenart um Lehm (L). die Bodenfunktionen werden wie folgt bewertet: 

Tabelle 1: Bodenfunktionsbewertung [U 5] 

Kriterium Stufe Text 

Gesamtbewertung 3 mittel 

Standorttypisierung für die Bioto-
pentwicklung 

3 mittel 

Ertragspotential 4 hoch 

Feldkapazität 3 mittel 

Nitratrückhaltevermögen 3 mittel 
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Abb. 4: Böden mit Archivfunktion [U 5] 

 

Im Süden des Plangebiets ist in der BFD50/200 unter Böden mit Archivfunktion ein Bereich als „naturnahe 
Böden“ gekennzeichnet. 

Über Altlastenverdachtsflächen liegen keine Kenntnisse vor. 

2.1.2 Wasser  

Die Grundwasserlandschaft im Plangebiet wird aus Südwestdeutschem Muschelkalk und Keuper gebil-
det. Dieser Poren- und Kluftgrundwasserleiter hat eine mittlere bis hohe Ergiebigkeit. Die Grundwasser-
überdeckung wird als ungünstig bezeichnet; die Grundwasserneubildungsrate ist mit > 75-150 mm/s als 
mittel zu bezeichnen. Im Plangebiet und seinem Umfeld befinden sich keine Wasserschutzgebiete [U 10]. 

Grundwasserstand 

Zur Ermittlung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes innerhalb des Geltungsbereichs wurden ent-
sprechende geotechnische Untersuchungen durchgeführt. Zum Zeitpunkt der geotechnischen Untersu-
chungen wurde bis zur Sondierungstiefe kein Grundwasser festgestellt.  

Im Bebauungsplangebiet befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer. 

 

2.1.3 Klima/Luft  

Die zu Pirmasens zugehörigen Teile des Pfälzerwaldes und des Zweibrücker Westrichs sind zwei unter-
schiedlichen Klimabezirken zugeordnet. So ist z. B. der Zweibrücker Westrich, in dem das Plangebiet 
liegt, insbesondere seine Kuppen, mit längeren kalten Wintern und wärmeren Tagesstunden im Sommer 
kontinentaler ausgeprägt als der Pfälzerwald. Innerhalb dieser klimatischen Raumeinheiten treten, oft 
auch anthropogen beeinflusst, z. T. erhebliche gelände- und kleinklimatische Differenzierungen auf. So 
weisen z. B. die Tallagen mit ihren im Jahresmittel niedrigeren Temperaturen und ihrem Hang zur Nebel-
bildung andere klimatische Bedingungen auf, als die Hochflächen oder südexponierten Hänge. 
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Folgende Abbildung aus dem Flächennutzungsplan (Ausschnitt) zeigt die Klimafunktionen im Bereich des 
Plangebietes. 

  

Abb. 5: Ausschnitt aus Klimakarte des FNP ([U 13], verändert, Roter Kreis = Lage Plangebiet 

 

Folgende Aussagen des FNP zum Klima von Pirmasens sind für das Plangebiet relevant: 

Den großflächigen, zusammenhängenden Waldgebieten kommt eine große Bedeutung für die Frischluf-
terneuerung zu. Dies gilt auch für die meist flächig bewaldeten Hangkanten der Täler. Die Westricher 
Hochfläche, in der auch das Plangebiet liegt, kann durch ihre exponierte Lage als windoffenes Gebiet 
eingestuft werden. Für die Frischluftversorgung der Stadt Pirmasens erfüllt dieses in Hauptwindrichtung 
liegende Gebiet somit eine wichtige Funktion. Eine Bedeutung für die Frischluftversorgung haben darüber 
hinaus auch die offenen, in das Stadtgebiet hineinreichenden Täler. Dies sind bevorzugt die exponierten, 
waldfreien Kuppen des Westrichs mit meist großflächiger ackerbaulicher Nutzung und die nördlich ex-
ponierten, als Grünland genutzten Talhänge mit negativer Strahlungsbilanz. Nennenswerte Kaltluftan-
sammlungen bilden sich in diesen windoffenen Gebieten in geringem Ausmaß nur in windschwachen 
bzw. windstillen Nächten aus. Diese fließen jedoch überwiegend in die Talräume ab. Kritische, spät- und 
frühfrostgefährdete Bereiche gibt es nur in den Tälern.  

Kaltluftabflussgebiete: Im stark gegliederten Relief von Pfälzerwald und Westrich fungieren die tief ein-
geschnittenen Täler und Tälchen und ihre Hänge als Einzugsbereiche, Sammler und Leitbahnen der Kalt-
luft. Durch die bei nächtlichem Strahlungswetter absinkenden kalten Luftmassen drehen sich die tagsüber 
hang- und talaufwärts gerichtete Windzirkulationen um, die Kaltluft fließt talabwärts. Diese Talauf- und -
abwinde bewirken gerade bei windschwachem Wetter einen Luftaustausch. Die Verringerung der Ab-
flussgeschwindigkeit durch Hindernisse wie Bebauung, z. T. auch Bewuchs, können zu einem Kaltluftstau 
führen. Solche Erscheinungen bedingen eine lokale Verkürzung der Vegetationszeit und eine Gefährdung 
frostempfindlicher Kulturen in den Übergangsmonaten. 
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Abgesehen von einigen örtlich begrenzten Problembereichen kann das Bioklima, das Aussagen zur Wir-
kung des Gesamtklimas auf den Menschen macht und in die Kategorien Schon-, Reiz- und Belastungs-
klima gegliedert wird, für den Raum Pirmasens überwiegend dem Schonklima zugeordnet werden. Für 
das Schonklima ist eine geringe Abkühlungsgröße mit gedämpftem Tagesgang, eine mittlere Sonnenein-
strahlung und eine hohe Luftreinheit charakteristisch [U 13]. 

Klimatisch / lufthygienisch kommt dem Plangebiet keine besondere Bedeutung zu. Windsberg zählt nicht 
zu den klimatischen Belastungsräumen. 

  

2.1.4 Vegetation und Biotope 

Die heutige potentiell natürliche Vegetation (hpnV) ist ein Hainsimsen-Buchenwald (BAb, Luzulo-Fage-
tum typicum) relativ reicher Ausprägung. Nutzungsbedingt weicht die Vegetation im Plangebiet erheblich 
von der hpnV ab. 

Am 11.07.2024 erfolgte eine Aktualisierung der seitens der Stadt Pirmasens im Rahmen des Artenschutz-
gutachtens vom 03.02.2022 erstellten Biotoptypenkarte. Die im Plangebiet vorhandenen Biotoptypen wur-
den dabei gemäß dem Kartierungsschlüssel des MUEEF eingestuft. Im Folgenden werden die vorhande-
nen Biotoptypen und ihre Bedeutung für den Naturhaushalt kurz beschrieben. In Anlage 1, Bestands- und 
Konfliktplan, sind die Biotoptypen im und am Plangebiet dargestellt. Die im weiteren Umfeld des Plange-
bietes gelegenen Biotope der folgenden Beschreibung sind nur in der artenschutzrechtlichen Potenzial-
abschätzung abgebildet. 

 

Biotope im Plangebiet 

Grünland (EA1) 

Bei dem Grünland im Plangebiet handelt es sich um eine eher magere Glatthaferwiese (EA1), die über 
einige typische Kennarten verfügt, aber nicht als nach § 15 geschützter Biotoptyp ausgeprägt ist. Obergrä-
ser dominieren und der Krautanteil liegt nicht über 30%. Bei der Kartierung am 11.07.2024 war das Grün-
land noch nicht gemäht. Charakteristische Arten sind:  

Glatthafer  Arrhenatherum elatius 
Knäuelgras Dactylus glomerata 
Schafgarbe Achillea millefolium 
Wiesenflockenblume Centaurea jacea 
Wiesenschaumkraut Cardamine pratensis 
Ruchgras Anthoxanthemum odoratum 
Wiesenlabkraut Galium album agg. 
Vogelwicke  Vicia cracca 
Zaunwicke  Vicia sepium 
Wolliges Honiggras Holcus lanatus 
Wiesenplatterbe Lathyrus pratensis 
Scharfer Hahnenfuß Ranunculuc acris 
Lieschgras Phleum pratense 
Spitzwegerich Plantago lanceolata 
Gem. Bärenklau Heracleum Shpndylium 
Geflecktes Johanniskraut Hypericum maculatum  

Abb. 6 zeigt das Grünland im Plangebiet mit Blick von Norden nach Süden. In der Bildmitte ist der von 
geschnittenen Kopfweiden gesäumte Graben zu sehen, rechts am Bildrand die im Westen angrenzende 
Bebauung. 
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Abb. 6: Grünland im Plangebiet, Blick von N -> S 

 

Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur (K) 

Saumstreifen (KC1a) sind nur schmal entlang des Wirtschaftsweges im Randbereich des Grünlandes 
ausgebildet. 

Eine linienförmige Hochstaudenflur (KA1) begleitet einen temporär wasserführenden Graben südlich des 
Plangebietes (außerhalb, s. u.). 

 

Verkehrs- u. Wirtschaftswege (V) 

Im Süden verläuft ein mit Schotter befestigter Wirtschaftsweg (VB1) quer durch das Plangebiet, im Osten 
stellt ein asphaltierter Wirtschaftsweg (VB0) die Grenze dar. 

 

Unmittelbar angrenzende Biotope 

Wald (A) 

Südöstlich des Plangebietes grenzt ein Buchenwald (AA0) an mit beigemischter Eiche, Vogelkirsche, 
Ahorn, Lärche, Fichte, Ulme, Zitterpappel und Hainbuche an. Im Unterwuchs stehen z. B. Holunder, Li-
guster und Hartriegel (Abb. 7). Die Stammdurchmesser der Bäume betragen 0,1 bis > 1 m, h = 18 bis 
max. 30 m, Im Unterwuchs beginnt sich ein Waldmantel aus den oben genannten Arten zu entwickeln.  
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Im Wald findet sich stehendes und liegendes Totholz, auch die Baumkronen weisen teils abgestorbene 
Äste auf.

 

Abb. 7: Im Osten an das Plangebiet angrenzender Wald (FFH-Gebiet) 

Am Tiefpunkt nahe des den Wald querenden Fußpfades befindet sich ein temporär vernässter Bereich, 
jedoch im Kartierungsjahr ohne Feuchtvegetation. Der Wald ist Bestandteil des FFH-Gebiets 6710-301 
„Zweibrücker Land“. 

 

Anthropogen bedingte Biotope (H) 

Direkt nördlich des Geltungsbereichs grenzen teilweise strukturreiche Gärten (HJ0) mit Gehölzen an 
(Abb. 8), im Westen finden sich auch dichte Thujahecken als Einfriedung (Abb. 9). 

Eine Streuobstwiese (HK2) befindet sich ca. 70 m weiter nördlich des Plangebiets. Sie ist strukturarm, 
intensiv gepflegt, bestehend aus ca. 6-7 Obstbäumen, davon 3-4 Obstbäume mit einem Stammumfang 
von > 0,4 m. Der Baumhöhlenbestand ist unklar [U 16].  
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Abb. 8: Im Norden an das Plangebiet angrenzende gehölzreiche Gärten  

 

Abb. 9: Im Westen an das Plangebiet angrenzende Grundstückseingrünung 
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Kleingehölze (B) 

Ein Gehölstreifen (BD3) erstreckt sich entlang des Grabens südlich des Plangebietes (s.u.). Hierzu zählen 
auch offensichtlich noch regelmäßig geschnittene Kopfweiden (BG1, s. auch Abb. 5 vorne). 

 

Gewässer (F) 

Der Graben (FN0) südlich des Plangebiets war im Juli 2024 zum Zeitpunkt der Biotoptypenkartierung 
trocken. Er wird von einem Saum aus Brennnessel, Kriechendem Günsel, Himbeere, Farn, Weiden-
röschen, Hasel, Schneeball, Holunder und Schlehe begleitet. Weiter im Osten stehen am Graben ge-
schnittene Kopfweiden (BG1, s. o.). Der Graben besitzt Vernetzungsfunktionen in der landwirtschaftlich 
genutzten Umgebung . 

 

Biotope im Umfeld des Plangebiets (nachrichtlich aus [U 16]) 

Grünland (E) 

Eine Grünlandbrache (EE0) mit vereinzelten Obstgehölzen (Baumhöhlenbestand unklar) befindet sich ca. 
125 m nördlich des Plangebietes [U 16]. 

 

Anthropogen bedingte Biotope (H) (nachrichtlich) 

Als anthropogen bedingte Biotope werden unter anderem Ackerflächen (HA0, ca. 140 m entfernt) genannt 
sowie die bestehende Wohnbebauung im Westen mit Gebäuden (HNO), hier vorwiegend Wohn- u. Ne-
bengebäude sowie Ziergärten (HJ1).  

Bei einer Gartenbrache (HJ4) ohne Anteil an Gehölzen war zum Zeitpunkt der artenschutzrechtlichen 
Potenzialabschätzung 2022 noch kein Sukzessionsstadium zu erkennen. Eine weitere Gartenbrache HJ4 
(a), ein ehemaliger Freizeitgarten, ist strukturreich und stark verbracht. Die vorhandenen Streuobstbäume 
sind Altbäume und Altholz mit entsprechenden Durchmessern, der gesamte Bestand ist reich an Baum-
höhlen. Ein Obstbaum verfügt über ca. 6-10 Baumhöhlen, davon eine Großhöhle. Der Bereich ist ge-
schützt durch eine stark verdichtete Umfriedung mit einer Baumhecke aus Fichten, Feldgehölzen, Kir-
schen, Brombeeren, etc. Beide Gartenbrachen liegen etwa 150 m weit in Richtung Nordosten von dem 
Plangebiet entfernt. Auch eine Garten- und Streuobstgartenbrache (HK 7-9), befindet sich dort. Sie ist 
stark verbracht und in beginnendem Sukzessionsstadium. Der Bereich besitzt eine stark verdichtete Um-
friedung mit Feldgehölzen, Kirschen, Brombeeren, etc. [U 16]. 

 

Verkehrs- u. Wirtschaftswege (V) 

Verkehrsstraße (VA0) 

 

Kleinstrukturen der freien Landschaft (W) 

Kleinstrukturen, Holzlager (WA0) 

 

2.1.5 Fauna und artenschutzrechtliche Aspekte 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurde seitens der Stadt Pirmasens eine arten-
schutzfachliche Potentialabschätzung (Vorstudie) [U 16] erstellt. Diese sollte Aufschluss darüber geben, 
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inwieweit durch geplante Eingriffe Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten könnten und/oder 
ob diese eventuell unter einer Erheblichkeitsschwelle verbleiben. 

Für die Einschätzung wurden im Jahr 2021 im Frühjahr und Herbst zwei ökologische Übersichtsbegehun-
gen durchgeführt sowie eine weitere im Januar 2022. Weitere Details zur Vorgehensweise sind dem 
Fachgutachten zu entnehmen. 

Die Potenzialstudie kommt zu folgendem Ergebnis: 

Für die Artengruppen der Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Käfer, Hautflügler (Insekten) und Säuge-
tiere sind innerhalb des Geltungsbereichs keine Verbotstatbestände zu erwarten, da diese Artengrup-
pen mangels typischer Lebensräume von vorhabenbedingten Eingriffen nicht betroffen sind. Aufgrund 
der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Biotope und Vegetationsstrukturen sind Vorkommen von nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützten Pflanzenarten ebenfalls nicht zu erwarten. 

Es werden für die o. g. Artengruppen keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei Erschlie-
ßung des Plangebiets unmittelbar ausgelöst. 

In den direkt angrenzenden Biotopen ist im Rahmen der Bauphase vorwiegend die Artengruppe der 
Vögel betroffen. Hier könnten im Zuge der Bauphase Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei Durch-
führung des Vorhabens ausgelöst werden. Diese lassen sich jedoch durch gegensteuernde Maßnahmen 
während der Bauphase (in erster Linie Vermeidungsmaßnahmen) abwenden. Erhebliche Beeinträchti-
gungen der Gruppe der Vögel sind ggf. durch Bauzeitenregelungen und Schutzmaßnahmen vermeidbar. 
Bei Umsetzung der in Kapitel 3.1 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen reicht die Ebene der hier vor-
liegenden Vorstudie für das Vorhaben aus. Zum entsprechenden Schutz von Grenzbereichen wird eine 
phasenweise ökologische Baubegleitung empfohlen. Für das Vorhaben ist unter diesen Voraussetzungen 
keine weitere vertiefende Artenschutzprüfung (ASP) notwendig. Eine artenschutzrechtliche Hauptunter-
suchung (vertiefende ASP) ist dann zu erbringen, wenn sich weitere Bauabschnitte in die Bereiche der 
Gartenbrachen, Streuobstwiesen und Obstbrachen hineinreichen.  

Fazit der artenschutzrechtlichen Abschätzung der Stadt Pirmasens: 

Nicht im Plangebiet, jedoch in den Randbereichen, könnten im Zuge der Bauphase für die Artengruppe 
Vögel evtl. eintretende Verbotstatbestände ausgelöst werden. Diese lassen sich jedoch durch gegensteu-
ernde Maßnahmen z. B. Bauzeitenregelungen abwenden. Hierzu wird eine ökologische Baubegleitung 
empfohlen. 

Hinweis: In der Artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung von 2022 wurden das FFH-Gebiet und 
seine Zielarten nicht näher betrachtet, so dass dort keine Angaben zu potenziellen Vorkommen des 
Hirschkäfers oder der Bechsteinfledermaus als FFH-Art enthalten sind. Generell besteht bei mächtigen 
Alteichen, die bereits Totholz in der Krone zeigen, auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer Besiedlung 
durch Hirschkäfer im Wurzelbereich, so dass der Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 
bei Rückschnitten und Entnahmen von Altbäumen nicht auszuschließen ist. Diese können durch die in 
Kapitel 3 beschriebenen Maßnahmen vermieden werden. 

2.1.6 FFH-Gebiet 6710-301 „Zweibrücker Land“ und Verträglichkeit 

Das Vorhaben grenzt kleinräumig an einen Waldrand, der Bestandteil des FFH- Gebiets 6710-301 „Zwei-
brücker Land“ ist. Aus diesem Grund war die Erstellung einer FFH-Vorprüfung erforderlich, die parallel 
vorgelegt und im Folgenden zusammenfassend dargestellt wird. 

In LANIS [U 9] sind für den an den Geltungsbereich angrenzenden Bereich des FFH-Gebiets keine FFH-
Lebensraumtypen dargestellt. Im angrenzenden Waldbestand ist im Bewirtschaftungsplan [U 6] jeweils 
ein potenzielles Habitat für die Bechsteinfledermaus und den Hirschkäfer dargestellt. Der an das Plan-
gebiet angrenzende Waldbestand weist einzelne ältere Eichen mit Stammdurchmessern >1 m auf, die für 
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den Hirschkäfer von Bedeutung sein könnten. Konkrete Nachweise bestehen jedoch nicht, da hier keine 
tiergruppenspezifischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
Bechsteinfledermaus den Waldbestand am Plangebiet als Jagdhabitat nutzt. Die Eigenschaften als Jagd-
habitat werden durch die geplante Maßnahme nicht maßgeblich verändert. Im Rahmen der Verkehrssi-
cherung müssen ggf. in den Abstandsflächen einzelne Bäume zurückgeschnitten oder eingekürzt werden. 
Bei alten Bäumen ist es nicht ausgeschlossen, dass Baumhöhlen vorhanden sind, die von Fledermäusen 
als Sommerquartier genutzt werden könnten, so dass zuvor fachkundige Kontrollen durchzuführen und 
ggf. Maßnahmen zu ergreifen sind. 

Die Vorprüfung kommt zu folgendem Ergebnis: 

Es werden durch das Vorhaben keine FFH-Lebensraumtypen beansprucht. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Arten nach Anhang II können durch Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kapitel 3.1) ausgeschlos-
sen werden.  

Kumulationseffekte zu anderen Plänen oder Projekten scheiden schon alleine deshalb aus, da die Vor-
haben alleine bereits nicht geeignet sind, Beeinträchtigungen des Schutzzwecks oder der Erhaltungsziele 
des FFH 2000-Gebietes auszulösen. 

Bei konsequenter Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann eine erhebliche Be-
einträchtigung des FFH-Gebietes 6710-301 „Zweibrücker Land“ ausgeschlossen werden. Die Durchfüh-
rung einer vollumfänglichen FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

2.1.7 Landschaft/Erholung, Mensch  

Die Landschaft außerhalb des verstädterten Bereiches von Pirmasens wirkt überwiegend naturhaft [U 
13]. Sie weist jedoch keine ästhetisch außergewöhnlichen Räume auf. Ansprechende Landschaftsbilder 
befinden sich meist im Nahbereich der Dörfer an obstbaumbestandenen Hanglagen wie z. B. bei Winds-
berg und in offenen, genutzten oder naturbetonten "wilden“, bewaldeten Tälern (z. B. Felsalbtal bei Du-
senbrücken, Gersbachtal, Hexenklamm). Sehenswürdigkeiten bilden v. a. die über den Planungsraum 
des FNP verstreut liegenden Felsengebilde [U 13] sowie der südlich vom Stadtteil Windsberg verlaufende 
Premiumwanderweg „Hexenklamm“ [U 17]. 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Die Flächen des Plangebietes liegen in Südhanglage und sind durch die landwirtschaftliche Nutzung als 
Grünland geprägt. Im Westen grenzt das Plangebiet an die bestehende Ortslage und direkt an die Gar-
tenbereiche der bereits bestehenden Bebauung der Straße „Am Emmersberg“. Die dortige Bebauung 
besteht aus Wohnbebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern [U 15]. 

Die gute fußläufige Erreichbarkeit und die unmittelbare Ortsnähe erhöhen die Attraktivität des Gebiets. 
Hinzu kommt eine große Bedeutung des von Grünland und Wald geprägten Nahbereichs für die ortsnahe 
Erholung. Ausgewiesene Wanderwege führen zwar nicht durch das Plangebiet oder sein näheres Umfeld. 
Ein von Anwohnern rege genutzter Fußpfad führt jedoch durch den angrenzenden Wald nach Südosten 
und stellt die Anbindung an den rund 1,3 km südöstlich vorbeiführenden Premium-Wanderweg „Hexen-
klamm“ dar. 

Für Sport, Freizeit und Erholung bieten sich durch die ländliche Lage zahlreiche Möglichkeiten. 

Der bisherige Ortsrand im Osten ist teilweise durch Gehölze in den Gärten in die Landschaft eingebun-
den, z. T. fehlt eine Eingrünung bzw. wird von geschnittenen Thujahecken gebildet. 
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Beschreibung der bestehenden Immissionen 

Relevant für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sind Auswirkungen, die sich auf die 
Funktion „Wohnen“ umliegender Quartiere und auf Erfordernisse der „Freizeit- u. Erholungsfürsorge“ be-
ziehen. Kriterien sind u. a. Immissionen und Emissionen von Lärm oder Schadstoffen. 

Wie die Lärmkartierung Rheinland-Pfalz 2022 zeigt, reicht die Lärmbelastung durch die nördlich verlau-
fende A 8 nicht bis zu dem geplanten Baugebiet heran. 

 

Abb. 10: Ausschnitt Lärmkartierung Rheinland-Pfalz 2022, verändert [U 7], roter Kreis = Plangebiet 

Infolge der Lage des Plangebietes am Ortsrand des Stadtteils und eingebunden in das über- und innerört-
liche Erschließungssystem ist von keinen relevanten Verkehrsbelastungen auszugehen.  

Sonstige Einwirkungen auf das Gebiet oder vom Gebiet auf benachbarte Nutzungen sind von keiner re-
levanten Größenordnung, so dass die allgemeinen Anforderungen als erfüllt unterstellt werden können 
[U 15]. 

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter in Form von denkmalgeschützten Elementen, archäologischen Funden oder Bodendenkmä-
lern sind im Plangebiet nicht bekannt. 

Der Geltungsbereich überplant Wiesenflächen und einen vorhandenen Wirtschaftsweg. 

2.2 Zusammenfassende Bewertung unter Berücksichtigung bestehender Wechselwirkungen 

Zusammenfassend wird dem Plangebiet bezüglich der Biotopausstattung eine mittlere Bedeutung für den 
Arten- und Biotophaushalt beigemessen, die vor allem auf der Glatthaferwiese in Verbindung mit den 
angrenzenden Gehölzbiotopen beruht. 
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Die nachfolgende Tabelle stellt die Bedeutung des Plangebietes für den Arten- und Biotopschutz bezo-
gen auf die verschiedenen Biotoptypen dar. An das Plangebiet angrenzende Biotope sind mit einem „*“ 
gekennzeichnet. 

Tabelle 2: Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Arten u. Biotope bzw. Tiere und Pflanzen 

Kenn-
zeich-
nung 

Biotop- u. Nutzungs-
typ 

Naturnähe / 
(Abschätzung mögl. Vorkommen 
gefährdeter Arten) 

Bedeutung für den 
Naturschutz (mögli-
che Bedeutung im 
Hinblick auf Arten-
schutz) 

AA0* Buchenwald* Naturnah (FFH-Gebiet), angrenzend 
an Plangebiet; Insekten (ggf. Hirsch-
käfer), Vögel, Säugetiere, davon u. a. 
Fledermäuse, Haselmaus 

Sehr hoch 

BD3* Gehölzstreifen* bedingt naturnah, angrenzend an 
Plangebiet 
Vögel, Insekten (Käfer), Säugetiere, 
davon u. a. Fledermäuse, Hasel-
maus. Vernetzungsfunktion 

mittel bis hoch 

BG1* Kopfbaumreihe* bedingt naturnah, angrenzend an 
Plangebiet 
Vögel, Insekten (Käfer), Säugetiere, 
davon u. a. Fledermäuse, Hasel-
maus 

hoch 

EA1 Glatthaferwiese bedingt naturnah 
Insekten (v. a. Hautflügler, Schmet-
terlinge, Heuschrecken) 

mittel 

FN0* Graben (temporär was-
serführend)* 

Naturfern, angrenzend an Plangebiet 
Insekten 

gering 

HJ0* Garten* bedingt naturfern, Umfeld des Plan-
gebiets; Vögel, Säugetiere, davon 
u a., Haselmaus 

mittel 

HN0* Gebäude, Mauerwerk, 
Ruine* 

Naturfern (bestehende Wohnbebau-
ung) 

Sehr gering 

KA1 Ruderaler feuchter 
(nasser) Saum bzw. li-
nienförmige Hochstau-
denflur* 

bedingt naturnah, angrenzend an 
Plangebiet 
Vögel, Insekten  

mittel 

KC1 Saumstreifen des Dau-
ergrünlands, Wei-
dezaununterwuchs 

bedingt naturnah 
Vögel, Insekten  

mittel 

VA0 Verkehrsstraße, asphal-
tiert 

Naturfern Sehr gering 
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VB1 Wirtschaftsweg, asphal-
tiert 

Naturfern Sehr gering 

VB2 Feldweg, befestigt Naturfern gering 

 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes hat Auswirkungen auf das Bodenrelief und damit auf 
die Standortbedingungen der Vegetation. 

Bezüglich möglicher Wechselwirkungen bietet das Schutzgut Boden Lebensraum für Bodenorganismen 
und bestimmt zugleich z. B. durch Nährstoffgehalt und Wasserhaushalt die Vegetation. Für den Wasser-
haushalt besitzen Böden eine Filterfunktion für Schadstoffe, sie sind Wasserspeicher und puffern Säuren. 

Die vorhandenen Gehölze am Rande des Plangebiets wirken aufgrund ihrer Schattenwirkung und Staub-
filterung positiv auf das Klima und die Lufthygiene. Sie bereichern und strukturieren zugleich das Land-
schaftsbild. Sie bieten Nahrung für etliche Kleintiere und deren Beutegreifer sowie Brut- und Nahrungs-
habitate für Vögel, Kleinsäuger und Fledermäuse. 

Neben den bereits oben genannten Abhängigkeiten von anderen Schutzgütern bestehen zum Teil starke 
Beziehungen zwischen Arten- bzw. Artengruppen. So sind z. B. die Fledermausarten von dem Insekten-
vorkommen abhängig, außerdem können sie Spechthöhlen als Quartiere nutzen. 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist nach derzeitigem Kenntnisstand für das Plangebiet keine maß-
gebliche Nutzungsänderung zu erwarten, die Grünlandnutzung bliebe bestehen, ebenso die geschützten 
Waldflächen und sonstige umliegenden Flächennutzungen. 

2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Im Folgenden werden potenzielle bzw. zu erwartende Umweltauswirkungen aufgeführt und als Konflikte 
(K) mit den in Kapitel 3 beschriebenen landespflegerischen Zielvorstellungen durchnummeriert. Die Kon-
flikte sind in Anlage 1, Bestands- und Konfliktplan, dargestellt. 

2.4.1 Angaben über Standort und Umfang des Vorhabens 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist eine hängige Fläche die von Norden nach Süden hin leicht 
abfällt. Bei der Fläche handelt es sich größtenteils um Grünland der Landwirtschaft. Die Fläche gehört 
zum Außenbereich, und schließt direkt an den Ortsrand an. Westlich grenzt das Plangebiet an den Orts-
rand, südlich an einen gehölzgesäumten Graben, östlich an den Waldrand des FFH-Gebietes, nördlich 
und südlich landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen (Abb. 11). 
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Abb. 11: Luftbild Windsberg mit Umgrenzung des Plangebietes (Quelle: Ing.-Büro K. Schönung, 27.02.23] 

Das Gelände fällt von ca. 340 m ü NN im Nordosten auf ca. 330 m ü NN im Südwesten. Die Gesamtgröße 
des Plangebietes beträgt rund 2,12 ha. 
 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die bereits bestehende Straße „Am Emmersberg“. Im südli-
chen Bereich sind bereits zwei Abzweige zur Erweiterung vorgehalten. Die südliche Straße ist bereits bis 
zum Ende der bestehenden Bebauung asphaltiert und geht in einen geschotterten Wirtschaftsweg über. 
An die beiden Abzweigen schließt die geplante Ringstraße des Neubaugebietes an. An der nordöstlichen 
Ecke der Ringstraße ist zusätzlich eine Stichstraße nach Norden geplant. Sie sichert die künftige Erwei-
terung des Gebietes nach Norden. An der südöstlichen Ecke wird der bestehende Wirtschaftsweg Rich-
tung Osten weiterhin angeschlossen [U 15]. 
 
Die Entwässerung des geplanten Baugebietes erfolgt gemäß den Grundsätzen des Landeswasser- und 
Wasserhaushaltsgesetzes im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird an den bestehenden Schmutzwas-
serkanal angeschlossen. Das Oberflächenwasser wird über einen Regenwasserkanal in ein zentrales 
Regenrückhaltebecken im Süden des Plangebietes geleitet. Das anfallende Niederschlagswasser auf 
den Wohnbaugrundstücken ist dort zurückzuhalten und nur notfalls gedrosselt in den Regenwasserkanal 
abzuleiten[U 15]. 
 
Das Plangebiet wird gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Um eine über-
mäßige Verdichtung zum Ortsrand hin zu verhindern, wird das Maß der baulichen Nutzung im gesamten 
Plangebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Die 
Zulässigkeitsbeschränkung auf eine offene Bauweise von Einzel- und Doppelhäusern soll den Charakter 
der angrenzenden Bebauung weiterführen und den harmonischen Übergang in die Landschaft gewähr-
leisten. Zur Regulation der Gebäudehöhe und mit dem Ziel einer harmonischen Ortsrandbebauung wird 
die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf zwei Vollgeschosse begrenzt sowie die maximale Trauf- und 
Firsthöhe festgesetzt. Mit der Begrenzung auf maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude soll zum einen 
die Charakteristik des Gebietes, das eine lockere Einfamilienhausbebauung aufnehmen soll, gestärkt und 
auf der anderen Seite durch einen verminderten Stellplatzbedarf die Versiegelung durch Verkehrsflächen 
und Stellplatzflächen minimiert werden.  
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Die Privaten Grünflächen im Süden bieten großzügige Grundstücke, so dass verschiedene Grundstücks-
größen angeboten werden können. Gleichzeitig entsteht durch die Festsetzung von Pflanzbindungen auf 
den privaten Grünflächen eine Ortsrandeingrünung [U 15]. Die nicht überbauten Flächen sind als natur-
nahe Grün- oder Gartenflächen zu gestalten und langfristig zu erhalten. Vorgaben in den Festsetzungen 
bezüglich der zulässigen Einfriedungsarten dienen der Ortsrandgestaltung. 
 
Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden Festsetzungen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Anlage von Grünflächen auf den privaten Grundstücken getroffen. Die 
auszuführenden Maßnahmen dienen dem Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund 
des Bebauungsplanes zulässig werden. Für alle Pflanzungen gelten die gesetzlichen Abstandsregelun-
gen des Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz.  

2.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden / Fläche 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Im Plangebiet sind folgende Flächennutzungen vorgesehen: 

Tabelle 3: geplante Flächennutzungen gemäß [U 15]  

Geplante Flächen  Fläche in m² Anteil in Prozent 
Gesamtfläche des Plangebietes 21.178 100 % 
Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4) 15.695 74 % 
Straßenverkehrsfläche inkl. Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung 

2.123 10 % 

Grünflächen (privat und öffentlich) 2.500 12 % 
Regenrückhaltbecken 839 4 % 

Es ergibt sich eine Neubaufläche von rund 15.695 m². Bei einer GRZ von 0,4 liegt die mögliche Neuver-
siegelung auf den Grundstücken bei 6.278 m² [U 15]. 

Tabelle 4: Ermittlung der maximal zulässigen Neuversiegelung 

Art der Fläche (GRZ/Abflussbeiwert) Fläche in m² Fläche x Faktor in m² 
Allg. Wohngebiet (GRZ max. 0,4) 15.695 m². 6.278 m² 
Verkehrsflächen geplant 1.924 m² 1.924 m² 
Wirtschaftswege geplant (Schotter) 158 m² 79 m² 
Abzgl. Wirtschaftswege Asphalt Bestand 212 m² -212 m2 
Abzgl. Wirtschaftswege Schotter Bestand 651 m² -326 m² 
Baugebiet gesamt  7.744 m² 

 

Die Versiegelung von unbefestigten, durch die landwirtschaftliche Grünlandnutzung nur vergleichsweise 
gering anthropogen veränderten Böden und die mit der Nutzungsänderung verbundenen Bodenumlage-
rungen und Modellierungen führen zu einem Verlust der natürlichen Böden und Bodeneigenschaften. Die 
beanspruchten Böden verlieren ihre Funktion als Versickerungsfläche, Wasserspeicher, Filter und Puffer 
für Schadstoffe sowie als Standort für Fauna und Flora. Die Neuversiegelung bisher unbefestigter Böden 
führt zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des Schutzguts Boden.  

Aufgrund der Hanglage sind darüber hinaus auch Veränderungen des natürlichen Reliefs zur Herstellung 
nutzbarer Baugrundstücke erforderlich.  
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Daraus resultiert folgender Konflikt für das Schutzgut Boden: 

K 1: Umlagerung und Versiegelung biotisch aktiver Böden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Nach Fertigstellung der Bebauung sind mit der künftigen Nutzung der Freiflächen als Hausgärten bei 
sachgerechtem Umgang mit Düngern und Pestiziden keine gravierenden zusätzlichen Belastungen ver-
bunden.  

 

2.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die zusätzliche Flächenbefestigung durch die geplante Bebauung führt zu einem erhöhten oberflächigen 
Abfluss von Niederschlagswasser und somit zu einer verringerten Grundwasserzusickerung und -neubil-
dung. Die neu befestigten Flächen stehen künftig nur noch eingeschränkt als Verdunstungsfläche zur 
Verfügung. 

Damit betrifft der Konflikt K 1  

K 1: Umlagerung und Versiegelung biotisch aktiver Böden 

gleichermaßen auch das Schutzgut Wasser. Durch Festsetzungen wie der Rückhaltung von Oberflächen-
wasser der befestigten Flächen auf den Grundstücken und Minderung der Versiegelung durch Verwen-
dung von wasserdurchlässigen Materialien werden diese Auswirkungen vermindert. Für die zentrale 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser ist in der Planzeichnung ein Regenrückhalte-
becken festgesetzt. Die Ableitung von Drainagewasser in ein Gewässer bzw. in das Kanalnetz ist nicht 
zulässig. Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Das Schmutzwasser wird an den bestehenden 
Schmutzwasserkanal angeschlossen. Das Oberflächenwasser wird über einen Regenwasserkanal in ein 
zentrales Regenrückhaltebecken im Südwesten des Plangebietes geleitet. [U 15]. 

2.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Lufthygiene  

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase ist mit erhöhten Emissionen durch Baustellenverkehr und Staubentwicklung zu 
rechnen, die jedoch räumlich und zeitlich eng begrenzt sind und keine erhebliche Beeinträchtigung dar-
stellen.  

Aufgrund der bestehenden Flächennutzung, die keine baubedingte Rodung von Gehölzen erfordert, er-
geben sich baubedingt keine relevanten Auswirkungen auf sauerstoffproduzierende Waldbestände und 
das Schutzgut Klima. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Bebauung und Versiegelung bislang unbefestigter Flächen führen generell zu einer Erhöhung der Tem-
peraturextreme durch eine gegenüber von Grünflächen verstärkte Aufheizung. Darüber hinaus erhöhen 
sich durch Zunahme der Bebauung auch die CO2-Emissionen geringfügig. Durch die Bebauung von 
Frischluftentstehungsflächen kommt es zur Veränderung mikroklimatischer Kreisläufe und bodennaher 
Windsysteme. In den Sommermonaten kann das Schwüleempfinden verstärkt werden, was im Umfeld 
des Plangebiets allerdings aufgrund der vergleichsweise geringen Vorbelastung in Waldrandlage als nicht 
erheblich einzuschätzen ist.  
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Im Plangebiet werden keine bedeutenden Abflussbahnen für Kalt- oder Frischluft bebaut. Durch mögliche 
Einkürzung und ggf. auch Entnahme einzelner Altbäume im angrenzenden FFH-Gebiet im Bereich der 
30 m-Abstandsflächen wird die klimatische Wirksamkeit des Waldbestands nicht merklich verringert.  

Es entstehen keine erheblichen Konflikte für das Schutzgut Klima.  

2.4.5 Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Bau- und anlagebedingt ist zunächst aufgrund der notwendigen Erschließung und Geländemodellierun-
gen von einem vollständigen Verlust der vorhandenen Vegetation innerhalb der Baugrenzen auszugehen. 
Durch die Baufeldräumung kommt es zum Verlust von 19.845 m² Grünland (EA1) und 470 m² Rasen 
(HM4). Die Flächenbeanspruchungen sind auch in der Eingriffs- Ausgleich-Bilanz (Anhang 2) dargestellt. 
In Bezug auf den Biotoptyp EA1, der einen Großteil des Plangebietes einnimmt, sind die Auswirkungen 
als mittel zu bewerten.  

Im Hinblick auf die Fauna ist davon auszugehen, dass es durch die Baufeldräumung sowie die Nutzungs-
änderung zu Beeinträchtigungen insbesondere für Insekten und deren Beutegreifer kommen kann. 

Anlagebedingt kann es infolge der Nutzungsänderung durch die Erfordernis eines 30 m breiten Sicher-
heitsabstands zwischen Bebauung und bestehendem Wald u. U. zu punktuellen Eingriffen in den Gehölz-
bestand kommen. Es handelt sich um einen Bereich von rd. 960 m² Wald außerhalb des eigentlich Plan-
gebiets, in dem künftig im Rahmen der Verkehrssicherung Rückschnitte oder Einkürzungen einzelner 
älterer Bäume erforderlich werden könnten. Diese Altbäume enthalten aufgrund ihres Alters und Umfangs 
auch Baumhöhlen, die potenzielle Quartiere von Vögeln oder Fledermäuse darstellen und bieten Lebens-
räume für den Hirschkäfer. Aufgrund der Bedeutung von Alt- und Totholz für die Fauna und der Lage des 
Waldes innerhalb des FFH-Gebiets ist daher die Anordnung von Grundstücken innerhalb des 30 m-Ab-
standbereichs nur unter Wahrung von artenschutzrechtlichen Auflagen möglich (s. Kapitel 3). 

Nicht im Plangebiet, jedoch in den Randbereichen, insbesondere im FFH-Gebiet, können vor allem für 
die Artengruppe Vögel und Fledermäuse sowie den Hirschkäfer Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
eintreten. Sofern die in den Kapiteln 3 und 4 beschriebenen Maßnahmen und Festsetzungen konsequent 
umgesetzt werden, kann der Eintritt von Verbotstatbeständen jedoch vermieden werden.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Emissionen können durch Beleuchtung der Baugrundstücke und Gärten entstehen, die 
unmittelbar an den Wald angrenzen. Eine Vielzahl von nachtaktiven Insekten wird von künstlichen Licht-
quellen aller Art angelockt, die Tiere verlassen ihren eigentlichen Lebensraum und sind an der Erfüllung 
ihrer ökologischen "Aufgaben" wie Nahrungs- oder Partnersuche gehindert. Für viele der Insekten sind 
die Lichtquellen direkt (Verbrennen) oder indirekt (Verhungern, Erschöpfung, leichte Beute) Todesfallen. 
Die große Zahl der Individuenverluste kann zu einer Dezimierung der Populationen von nachtaktiven 
Insekten in der Umgebung der Lichtquelle führen [U 2]. Hiervon können auch Fledermäuse betroffen sein, 
die den Waldrand als Jagdhabitat nutzen. 

Fledermäuse sind nachtaktiv und ebenfalls von Lichtverschmutzung betroffen. Eine Studie der Deutschen 
Fledermauswarte [U 3] zeigt auf, dass Fledermausarten der Gattungen Myotis, Plecotus oder Rhinolo-
phus, die sich vorwiegend im Schutz der Vegetation bewegen, am empfindlichsten von künstlichem Licht 
gestört werden. Die Bechsteinfledermaus, die eine Art Anhang II des Gebietes ist, zählt zu den Myotis-
Arten. Da im Waldbestand direkt am Plangebiet keine konkreten Nachweise für die Bechsteinfledermaus 
bestehen und nur ein kleiner Teil des Waldes indirekt betroffen ist, ist von keiner erheblichen Beeinträch-
tigung auszugehen. 
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Darüber hinaus wird mit dem Heranrücken der Bebauung an das FFH-Gebiet eine Verstärkung der Nut-
zungsintensität durch Spaziergänger und Hundebesitzer im Wald(rand) einhergehen. Auch das Risko der 
Verschmutzung nimmt damit zu (Müllablagerungen, Nährstoffeintrag, Grünschnittablagerungen u. ä.). 

Somit ergeben sich zusammengefasst folgende Konflikte für das Schutzgut Pflanzen und Tiere: 

K 2: Verlust von Grünland (EA1) 
K 3: Verlust von Rasen (HM4) 
K 4: Gefährdung des FFH-Gebiets 6710-301 Zweibrücken-Land 
K 5: Gefährdung angrenzender Biotopflächen 
K 6: Beeinträchtigung der Fauna. 
 

Im Vorfeld wurde seitens der Stadt Pirmasens 2022 – noch ohne Kenntnis über evtl. Eingriffe im Rahmen 
der Verkehrssicherheit in den angrenzenden Waldbestand - eine Artenschutzrechtliche Potentialabschät-
zung durchgeführt, um zu prüfen, ob es zu Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kommen kann. Die 
Potenzialabschätzung kam zum Ergebnis, dass die Umsetzung des Wohngebietes für die Artengruppen 
Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Käfer, Hautflügler und Säugetiere keine Verbotstatbestände aus-
löst. Nicht im Plangebiet, aber in den Randbereichen, könnten im Zuge der Bauphase für die Artengruppe 
Vögel evtl. Verbotstatbestände ausgelöst werden. Hierzu wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen 
[U 15]. 

2.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase kommt es zu Emissionen (z. B. Abgase, Lärm, Staubentwicklung), die für die 
angrenzende Bebauung eine Beeinträchtigung darstellen können. Dieser kann durch die baustellenübli-
chen Vorkehrungen (Beregnung, ggf. Anpassung der Bauzeiten) begegnet werden. Die baubedingten 
Emissionen sind räumlich und zeitlich begrenzt und nicht als gravierend anzusehen. 

Die Überplanung von Freiflächen stellt in der Ortsrandlage eine Veränderung des bestehenden Wohnum-
felds dar. Die damit verbundenen Konflikte werden über das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 
abgehandelt und hier nicht gesondert aufgeführt. 

Emissionen  

Die Straße „Am Emmersberg“, über die der verkehrliche Anschluss des Neubaugebietes an den Bestand 
erfolgt, wird voraussichtlich infolge der erhöhten Anzahl von angebunden Wohneinheiten eine etwas stär-
kere Belastung aufweisen. Aufgrund der Zweckbindung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens an die 
Wohnnutzung wird von keinen relevanten Störungen auszugehen sein. Gewerbliche Emissionen sind 
aufgrund fehlender Betriebe ebenfalls nicht zu erwarten. Sonstige Einwirkungen auf das Gebiet oder vom 
Gebiet auf benachbarte Nutzungen sind von keiner relevanten Größenordnung, so dass die allgemeinen 
Anforderungen als erfüllt unterstellt werden können [U 15]. 

Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Ein regelmäßiger Anfall von Abfällen und Reststoffen ist aufgrund der geplanten Wohnbaunutzung zu 
erwarten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der fachgerechte Umgang mit diesen 
Medien durch andere Regelwerke gesichert ist. 

Illegale Ablagerungen von Grünschnitt u. ä. im angrenzenden Waldrand können durch regelmäßige 
Kontrollen seitens der Gemeinde verhindert werden. 
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Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

Starkregengefährdung 

Das Entwässerungskonzept [U 4] trifft folgende Aussagen zum Thema Starkregen: 

An Intensität und Häufigkeit zunehmende Extremereignisse stellen eine Herausforderung für die moderne 
Bauleitplanung dar. Ziel der Starkregenvorsorge ist es, bestehende und zukünftige Bebauung bestmög-
lich vor Schäden durch Sturzfluten zu schützen und den Hochwasserabfluss durch Rückhaltemaßnahmen 
möglichst frühzeitig zu reduzieren. Für die Stadt Pirmasens liegt die Gefährdungsanalyse mit ausgewie-
senen Sturzflutentstehungsgebieten des Landesamtes für Umwelt vor. Die Starkregengefährdungskarten 
sind Hinweiskarten zur ungefähren Lage abflusskonzentrierender Strukturen und Überflutungsbereiche. 
Bei extremen Niederschlagsereignissen kann es auch in Bereichen zu Überflutungen kommen, für die in 
der Karte keine Gefährdung dargestellt wird. 

Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes sind Entstehungsgebiete von Sturzfluten nach Starkregen 
dargestellt. Die Empfehlung der SGD-Süd geht dahin, die tatsächlichen Abflussbahnen zu überprüfen. 

Die Abflussbahnen korrespondieren mit den vorhandenen Höhenlinien des Plangebietes. Das Hauptfeld 
liegt innerhalb des Baugebietes. Jedoch ist zu beachten, dass im Zuge der Ausbaumaßnahmen die Ge-
fälleverhältnisse nachhaltig verändert werden und dass das in den Gefährdungskarten aufgezeigte Ab-
flussbild nicht mehr existent sein wird. Diesbezüglich ist durch die Ausbildung der Erschließungsstraßen 
eine Riegelwirkung zu erwarten. 

Im Rahmen der Grundstücksbebauung muss generell der Aspekt der Starkregenvorsorge beachtet wer-
den. Diese obliegt auch den Eigentümerinnen und Eigentümern der Grundstücke. Hier sollten Vorsorge-
maßnahmen ergriffen werden, wie z. B. eine angepasste Bauweise, die Vermeidung von grundstücks-
gleichen Gebäudeöffnungen etc. 

Eine entsprechende Festsetzung und Hinweise sind in den Bebauungsplan zu integrieren [U 4]. 

2.4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts-/ Ortsbild und Erholung 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase ist mit erhöhten Emissionen durch Baustellenverkehr und Staubentwicklung zu 
rechnen, die jedoch räumlich und zeitlich begrenzt sind und keine erhebliche Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion darstellen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die mit der vorgesehenen Bebauung verbundene dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist 
bezogen auf die Ortsrandgestaltung räumlich eng begrenzt. Der Bereich ist nach Osten aufgrund des 
angrenzenden Waldes kaum einsehbar. Im Westen schließen sich Siedlungsflächen an, im Norden wird 
die Sicht durch Siedlungsflächen und Gehölzstrukturen begrenzt. Die neuen Gebäude werden sich zu-
nächst schlechter in das Landschaftsbild einfügen, als der bisherige, bereits zum Teil eingegrünte Orts-
rand.  

Daraus resultiert folgender Konflikt für das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion: 

K6: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion. 

Die Zugänglichkeit der angrenzenden Waldgebiete und Landwirtschaftsflächen bleibt von der Planung 
unberührt. Der bestehende Wirtschaftsweg im Süden des Plangebietes bleibt in Verlängerung der neuen 
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Erschließungsstraße erhalten. Angrenzende bestehende Wirtschaftswege werden von der Planung nicht 
berührt. 

2.4.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet im Hinblick auf die Veränderung von Grund-
stückswerten zu erwarten. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmäler. Denkmalschutz wird nicht unterstellt [U 
15]. Über archäologische Fundstellen oder Bodendenkmäler ist z. Zt. nichts bekannt. Sollten während der 
Bauphase Funde zu Tage treten, wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Denkmalpfle-
gebehörde verwiesen. 

2.5 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Da keine benachbarten Vorhaben bekannt sind, erübrigen sich Aussagen über kumulierende Wirkungen. 

2.6 Beschreibung der umweltrelevanten und erheblichen Wechselwirkungen 

Aufgrund der Zusammenhänge zwischen Boden, Wasserhaushalt, Klima und Biotopstruktur sind mit der 
Umsetzung der durch den Bebauungsplan zulässigen Neubebauung im Plangebiet die in Tabelle 5 auf-
geführten Wechselwirkungen zu erwarten: 

Tabelle 5: Umweltrelevante erhebliche Wechselwirkungen 

Schutzgut und Art der Beeinträchtigung im 
Plangebiet 

Wechselwirkungen 

Boden 
- Funktionsverlust durch Umlagerung und 

Verdichtung 
- Funktionsverlust durch Versiegelung 

 

Verlust  
- der Filter und Rückhaltefunktion für Wasser-

haushalt und Grundwasserneubildung 
- als Nährstoffspeicher, Standort und Lebens-

grundgrundlage für Pflanzen, Tiere, Mensch 
- als Filter und Schadstoffsenke 
- als erdgeschichtliches Archiv 
- als Standort für spezifische Lebensgemein-

schaften 
Wasser 

- Verlust von Versickerungsflächen durch 
Versiegelung 

 

- Rückgang der Grundwasserneubildung als 
Lebensgrundlage 

- Erhöhter Oberflächenabfluss 
- Beeinflussung der Standorteigenschaften 

und Böden 
Klimahaushalt und Klimaschutz, Lufthygiene 

- Bebauung von Freiflächen  
- Produktion von Emissionen durch Heizung 

und Verkehr 
 

- Verstärkung thermischer Effekte und verrin-
gerte Luftzirkulation durch Bebauung / Ver-
siegelung 

- Veränderung des Mikroklimas als Standort-
eigenschaft 

- Beeinflussung des Schwüleempfindens 
- Steigerung des CO2-Ausstoßes 

Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 
- Verlust von Vegetation und Lebensräumen 

durch Bebauung 
- Vergrämung / Beeinträchtigung von Tierar-

ten durch Nutzung 
 

- Begünstigung der Erosion und des Boden-
verlusts in Hanglage 

- Veränderung der Standorteigenschaften des 
Bodens durch Entfernung der Vegetation 

- Beeinflussung von Wasserhaushalt und 
Mikroklima durch Entfernung der Vegetation 

- Verlust von (Jagd-) Habitaten für die Fauna 
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Schutzgut und Art der Beeinträchtigung im 
Plangebiet 

Wechselwirkungen 

und Verschiebung von Nahrungsketten und -
netzen  

Landschaftsbild und Erholung 
- Flächenbeanspruchung und Bebauung 

- Veränderung des Ortsbildes in Ortsrandlage 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
- Nutzungsänderung und Flächenbeanspru-

chung 

- Wertverluste und Wertsteigerung je nach 
bisheriger / künftiger Flächennutzung 
 

Mensch und Wohnumfeld 
- Emissionen in der Bauphase 
- Verlust siedlungsnaher Erholungsflächen 
- Schaffung von Wohnraum 

- Beeinträchtigung bestehender Siedlungsbe-
reiche 

- Konflikte mit Schutzgütern Boden, Wasser, 
Arten- und Biotope, Landschaftsbild 

3 Beschreibung und Begründung der Maßnahmen, mit denen nachteilige Umweltauswirkungen 
vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden sollen und Bilanzierung 

Im Folgenden werden geeignete Maßnahmen zur Minimierung (M) und Vermeidung (V) sowie zum Aus-
gleich (A) von Eingriffen beschrieben und begründet, in Anlage 2, Maßnahmenplan, sind die Maßnahmen 
dargestellt.  

3.1 Vermeidungs-(V) und Minimierungsmaßnahmen (M) 

V1: Schutz des Oberbodens 

Vor und während der Bauphase sind die einschlägigen Normen zum Bodenschutz zu beachten. 
Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis zur Wiederver-
wendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht und Substrat zu erhalten. 
Oberboden darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert 
werden. Die Vorgaben der DIN 18915, DIN 19639  und RAS-LG 4 sind zu beachten. Nach Mög-
lichkeit ist der Oberboden vor Ort einer sinnvollen Verwendung – z. B. zur Modellierung der Grün-
flächen – zuzuführen.  

V2: Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

Die nicht behandlungsbedürftigen Oberflächenwässer von den privaten Grundstücksflächen und 
sonstigen privaten abflusswirksamen Flächen sind gemäß Landeswassergesetz (LWG) soweit 
möglich auf den Grundstücken zurück zu halten und nach Möglichkeit über die belebte Boden-
zone zu versickern. Dementsprechend sieht der Bebauungsplan folgende Festsetzungen vor:  

Auf der Fläche für Abwasserbeseitigung entsteht ein Regenrückhaltebecken. Das Niederschlags-
wasser der Straßenverkehrsfläche wird mittels Regenwasserkanal dort zentral versickert. Das 
Niederschlagswasser der Privatgrundstücke muss auf den Grundstücken selbst zurückgehalten 
werden. Durch verschiedene Maßnahmen (z. B. Zisternen) ist ein Mindestrückhaltevolumen von 
50 l pro Quadratmeter abflusswirksamer Flächen (befestigte Flächen, Dachflächen etc.) vorzuse-
hen. Die maximale Drosselabflussspende darf 0,6 l pro 100 Quadratmeter Grundstücksfläche 
nicht überschreiten [U 15]. 

Durch die im Bebauungsplan dargelegte Konzeption zur Niederschlagswasserrückhaltung und – 
versickerung auf den Baugrundstücken wird der Oberflächenabfluss aus dem Gebiet verringert. 
Durch die Begrenzung der maximal zulässigen Versiegelung und Verwendung wasserdurchläs-
siger Beläge in Verbindung mit einer Sammlung und Nutzung des Niederschlagswassers als 
Brauchwasser kann der Eingriff in den Wasserhaushalt weiter minimiert werden. 
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V3 Erhaltung und Schutz von Waldbeständen im FFH-Gebiet 

Die Waldflächen des im Osten an den Geltungsbereich angrenzenden FFH-Gebiets sind durch 
geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigungen während des Baubetriebs zu schützen. Die ein-
schlägigen Normen zum Baumschutz, insbesondere DIN 18920, sind zu berücksichtigen. Neben 
Stammschutzmaßnahmen ist auch der gesamte Wurzelbereich vor Befahren und Verdichtung zu 
schützen. 

Der genannten Gehölzbereiche und insbesondere der Waldbestand werden bei Erschließung der 
angrenzenden Grundstücke durch einen blickdichten Sichtschutzzaun (mind. 2,5 m Höhe) ge-
genüber den Baumaßnahmen abgeschirmt. Durch die so verminderte Störwirkung können Bau-
arbeiten zeitlich auch während der Brutzeit erfolgen, vorausgesetzt, dass der Beginn der Arbeiten 
zwecks Adaptation vor Beginn der Brutsaison erfolgt. 

Damit können Beeinträchtigungen hochwertiger Lebensräume minimiert bzw. vermieden werden. 
Der Waldbestand als Lebensraum für Fauna und Flora mit seiner Bedeutung für Lokalklima, Bo-
den- und Gewässerschutz und Teil der Naherholung bleibt bestehen. 

V4: Schutz angrenzender Vegetationsbestände 

An das Baufeld angrenzende Vegetationsbestände, insbesondere der Graben mit Kopfweiden im 
Süden sowie die gehölzreichen Gärten im Norden, sind bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen 
(z. B. Schutzzäune) entsprechend der DIN 18920 zu schützen. Auch hier sollen Sichtschutzzäune 
zum Einsatz kommen, sofern während der Brutzeit Bauarbeiten im Nahbereich vorgesehen sind. 

V5 Maßnahmen zum Artenschutz (siehe auch FFH-Vorprüfung) 

V 5.1 Kontrolle auf potenzielle Fledermausquartiere / Baumhöhlen / Hirschkäfer 

Sofern einzelne Bäume im Rahmen der Verkehrssicherung innerhalb des angrenzenden Wald-
bestands (FFH-Gebiet) zurückgeschnitten oder eingekürzt/abgesetzt werden müssen, darf dies 
nur innerhalb der gesetzlichen Fristen zwischen 1. Oktober und 28. Februar erfolgen. Sollte es 
sich um ältere Eichen handeln, ist vorab eine fachkundige Kontrolle auf einen Besatz mit Hirsch-
käfern durchzuführen, gefundene Tiere sind ggf. fachgerecht zu sichern und umzusetzen. Gene-
rell ist davon auszugehen, dass bei Alteichen mit Totholz in der Krone eine Besiedlung durch 
Hirschkäfer im Wurzelbereich vorliegt. Die Stubben der Bäume sollten im Boden belassen wer-
den, entfernte Äste oder Stammstücke sollen vor Ort als stehendes oder liegendes Totholz be-
lassen werden. 

Zu kürzende potenzielle Höhlenbäume sind unmittelbar vor der Fällung von einer Fachkraft auf 
Baumhöhlen und eventuellen Fledermausbesatz zu kontrollieren (Baumkletterer, je nach Stand-
ort auch Hubsteiger). Ggf. vorhandene Tiere sind fachgerecht zu sichern und umzusetzen. Sofern 
Baumhöhlen festgestellt werden, sind unabhängig von einem Besatz an geeigneter Stelle im Um-
feld je 3 Vogel- und Fledermauskästen anzubringen. 

Soweit technisch möglich, sollen Habitatbäume lediglich auf eine nicht verkehrsgefährdende 
Höhe (Abstand zur Bebauung) eingekürzt werden. Nur in unvermeidbaren Fällen ist eine Fällung 
durchzuführen. 

M 5.2: Reduzierung der Lichtemission am FFH-Gebiet 

Folgende Maßnahmen sollen für den Schutz der Fledermäuse vorgesehen werden [U 3]: 

• Reduzierung der Beleuchtungsdauer auf angrenzenden Flächen auf den minimal benötigten 
Zeitraum und Vermeidung von Beleuchtung zu sensiblen Zeiten. 

• Reduzierung der beleuchteten Fläche, Beschränkung auf minimal notwendige Anzahl an 
Leuchten, Abschirmung der Lichtquellen an der Leuchte, Reduzierung der beleuchteten 
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Fläche durch abschattende Wände oder Vegetation zwischen Beleuchtung und 
Lebensräumen von Fledermäusen. 

• Reduzierung der Helligkeit durch Wahl der niedrigsten möglichen Lichtstärke, Dimmung der 
Beleuchtung, Wahl von wenig reflektierenden Oberflächen. 

• Wahl von LED-Leuchten mit langwelligem Licht im öffentlichen und privaten Bereich 
(rot/orange bzw. Farbtemperatur 2000K, ohne Blau-Anteil). 

Für den allgemeinen Insektenschutz sind folgende Maßnahmen zu nennen: 

Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen En-
tomofauna* sind für die Beleuchtung außerhalb von Gebäuden warmweiß getönte LED-Lampen 
(Lichttemperatur max. 3.000 K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlendem Licht (Abstrah-
lungswinkel max. 70 Grad zur Vertikalen) zu verwenden. 

* Entomofauna = Gesamtheit aller Insektenarten einer Region bezeichnet. 

Zur Sensibilisierung für das Thema empfiehlt sich die Aushändigung von Informationsmaterial 
an die künftigen Grundstückseigentümer. 

 

3.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahmen (A) 

A1 Grüngestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

Die nicht bebauten Grundstücksflächen sind zu mind. 80 % als Grünflächen anzulegen (WA-
Fläche in m² * 0,6 * 0,8 = 7.553 m²); davon sind mind. 30 % mit vorwiegend gebietsheimischen 
und standortgerechten Sträuchern und Bäumen (geeignete Arten: Vorschlagsliste siehe Anhang) 
zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichwertig zu ersetzen. Reine Koniferen-
oder Kirschlorbeer-Hecken sind im Sinne des Artenschutzes nicht zulässig.  

Durch die Anlage von Grünflächen mit Gehölzen kann der Verlust der Wiesenfläche teilweise 
kompensiert werden 

Neben dem Teilausgleich für den Verlust von Grünland wirkt sich die Anlage von Gartenflächen 
positiv auf das Ortsbild und auch das Mikroklima innerhalb des Baugebiets aus, da Aufheizeffekte 
gemindert und Verdunstungsflächen geschaffen werden. 

A2 Entwicklung von artenreichem Grünland  

Als Ausgleich für den Verlust von Grünland mit Tendenz zu Magerwiesen ist auf der Fläche zur 
Abwasserbeseitigung (RRB) nach Anlage des Beckens der Boden zur Ansaat vorzubereiten und 
mit einer regionaltypischen und blütenreichen Landschaftsrasenmischung für Magerwiesen ein-
zusäen, sofern kein geeignetes mageres Spendermahdgut zur Verfügung steht. Innerhalb des 
Beckens ist die Pflege so extensiv durchzuführen, wie dies die Funktionalität zulässt. 

Es ist gebietsheimisches Saatgut, Ursprungsgebiet 9 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland, 
zu verwenden. Zusätzlich sind am Nordrand 3 gebietsheimische Laubbäume aus den Listen 1 
und 2 in Anhang 1 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

A3 Entwicklung von Kräuterrasen  

Die ÖG-Flächen entlang der Zufahrten sind, da sie baubedingt voraussichtlich beansprucht wer-
den, nach Bauende mit einer Rasenmischung mit Kräuteranteil anzusäen und möglichst extensiv 
zu pflegen. 
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A4 Entwicklung eines Biotopkomplexes aus Hecken, Wiesen und Bäumen 

Als Ausgleich für den Verlust von Grünland mit Tendenz zu Magerwiesen sowie zur visuellen 
Einbindung des Wohngebiets zur freien Landschaft hin ist auf den großflächigen privaten Grün-
flächen (PG) im Süden des Plangebietes ein Biotopkomplex aus Hecken, Wiesen und (Obst-) 
Bäumen anzulegen. Entlang der Südseite des Wohngebiets sind dabei zur Einbindung in die 
Landschaft grundstücksübergreifend Strauch- und Baumpflanzungen geplant (Planzeichnung: 
Pflanzbindung). Sie sind als mind. dreireihige Hecken aus Sträuchern und Heistern anzulegen 
und dauerhaft zu erhalten. Einzelne Hochstämme sorgen für eine Strukturierung der Pflanzung. 
Geeignete Arten sind den Listen 1 bis 3 zu entnehmen. Bei den Gehölzpflanzungen sollte explizit 
auf Ziergehölze und Nadelbäume im Sinne der Artenvielfalt und des Landschaftsbildes verzichtet 
und gebietseigenes, autochthones Gehölzmaterial verwendet werden. 

3.3 Vergleichende Gegenüberstellung und Eingriffs-Ausgleichsbilanz 

In Anhang 2 sind die unvermeidbaren Eingriffe und die innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen einander gegenübergestellt (alle Angaben in m², gerundet). Wie die Tabelle zeigt, 
ist ein Ausgleich innerhalb des Baugebiets nicht möglich, es verbleibt ein Defizit von 8.878 Wertpunk-
ten. Damit werden externe Ersatzmaßnahmen (E) zur Kompensation erforderlich. 

Sofern die Ersatzmaßnahmen multifunktional sind, also sowohl dem Bodenschutz zu Gute kommen als 
auch der Kompensation der Biotoptypenverluste (und damit auch den Schutzgütern Landschaftsbild, Er-
holung, Mensch, Klima, Wasser) dienen, addieren sich Defizite nicht, sondern beschränken sich auf die 
Maßnahme, die für die Erreichung der Wertpunkte erforderlich ist. Folgende Ersatzmaßnahme ist vorge-
sehen: 

E1 Umwandlung von Nadelwald in Laubwald durch Voranbau 

Das in Anhang 1 dargestellte Ausgleichsdefizit von 8.878 Wertpunkten wird durch die im Folgen-
den beschriebene Ersatzmaßnahme E1 (basierend auf Angaben des Forstamts Westrich, Forst-
revier Pirmasens, per E-Mail am 09.04.2025) kompensiert. Details zur Berechnung sind den Ta-
bellen in Anhang 2 im Anhang zu entnehmen. 

In der Gemarkung Pirmasens „Altes Schloss“ wurden auf den Flurstücken 4759, 4760, 4761, 
4761/2, 4761/3, 4761/4, 4761/5, 4761/6, 4762, 4788 und 4793 Ende 2024 bereits 600 Winterlin-
den- und 600 Hainbuchen-Forstpflanzen als Voranbau in einen bestehenden Nadelholzbestand 
aus Fichten und Douglasien gepflanzt. Die Pflanzung erfolgte truppweise in Lücken im Nadel-
holzbestand auf rund einem Drittel der Gesamtgrundstücksfläche von 29.040 m².  

Der Fichten-Douglasien-Ausgangsbestand wird dabei dem Biotoptyp AJ3 zugeordnet, der als Na-
delwald gemäß dem Bewertungsrahmen der Stadt Pirmasens [U 12] mit 0,9 WP eingestuft wird. 
Das Maßnahmenziel - ein naturnaher Laubmischwald – soll durch die Pflanzung von Laubholzin-
seln im Voranbau erreicht werden. Daher wird die gesamte Umwandlungsfläche in die Kategorie 
„eingeschränkt naturnah“ mit 1,4 WP eingestuft, da es sich nicht um eine zusammenhängende 
Laubholzpflanzung handelt, sondern um eine von Nadelholz umschlossene Neuanlage mehrerer 
Laubholzinseln (rund 10.000 m² Fläche verteilt auf die insgesamt 29.040 m² Flurstücksfläche).  

Für die Kompensation des in Tabelle 1 ermittelten Ausgleichsdefizits von 8.878 WP werden die 
Flurstücke 4760, 4761, 4761/2, 4761/3, 4761/4, 4761/5, 4761/6 und 4762 mit insgesamt 19.290 
m² (davon rund ein Drittel Laubholzpflanzung in Trupps) herangezogen. Die Abgrenzung ist An-
lage 3 zu entnehmen. Für die im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke sind die in Kapitel 4 
aufgeführten Festsetzungsvorschläge relevant, um die Bewertung mit dem oben beschriebenen 
Faktor 1,4 zu erzielen. 
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Durch Maßnahme E1 kann in absehbarer Zeit ein vollständiger Ausgleich unvermeidbarer Ein-
griffe in den Naturhaushalt erfolgen. Die Umwandlung von Nadelholz in Laubwald durch Voran-
bau dient dem Ausgleich von Beeinträchtigungen des an das Baugebiet angrenzenden Waldbe-
stands, der Teil eines FFH-Gebiets ist ebenso wie der Verbesserung der Artenvielfalt. Zugleich 
trägt die Umstellung auf Laubwald zu einer Regeneration geschädigter Bodenfunktionen bei, da 
die mit der anfallenden Nadelstreu einhergehende Bodenversauerung künftig zurückgehen wird. 
Die Maßnahme ist damit multifunktional für die Schutzgüter Arten, Biotope und Bodenhaushalt 
anzusetzen. 

4 Vorschläge zu umweltrelevanten textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan 

Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 
Abs. 1 BNatSchG sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die Bebauungsplanung zu 
vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen. Zwar stellt die Bauleitplanung selbst keinen Eingriff in Na-
turhaushalt und Landschaftsbild dar, sondern bereitet diesen lediglich vor. Es sind jedoch Festsetzungen 
zu treffen, um vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen bzw. zu minimieren und nachteilige Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.  

Die aufgeführten textlichen und zeichnerischen Festsetzungen dienen der Übernahme der vorne be-
schriebenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen in den Bebauungsplan (s. a. § 1a 
Abs.3 BauGB). Um Dopplungen zu vermeiden, werden nur die Festsetzungen aufgeführt, die nicht bereits 
in den Textlichen Festsetzungen (TF) der Bauleitplanung enthalten sind. Folgende Festsetzungen sollen 
auf Grundlage von § 9 (1) Nr. 20 und Nr. 25 BauGB, § 9 (4) BauGB sowie § 88 (1) Nr.1 bzw. Nr. 3 LBauO 
in den Bebauungsplan übernommen werden. 

 

Beleuchtung außerhalb von Gebäuden 

Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen Entomofauna 
sind für die Beleuchtung außerhalb von Gebäuden warmweiß getönte LED-Lampen (Lichttemperatur 
max. 3.000 K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlendem Licht (Abstrahlungswinkel max. 70 Grad 
zur Vertikalen) zu verwenden (Entomofauna = Gesamtheit aller Insektenarten einer Region bezeichnet). 

 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Allgemein 

1. Zur Einhaltung der grünordnerischen Festsetzungen ist dem Bauantrag ein qualifizierter Begrü-
nungsplan als Teil der erforderlichen Genehmigungsunterlagen beizufügen. Dieser wird Bestand-
teil der Genehmigung. 

2. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode durchzuführen, die auf die Fertig-
stellung der baulichen Anlagen folgt. Ausfallende Pflanzen sind in der darauffolgenden Pflanz-
periode in gleicher Qualität zu ersetzen. Die gepflanzten Bäume und Sträucher dürfen nicht ent-
fernt werden und sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

3. Die Befestigung der Stellplätze, Zufahrten, Zugänge und Plätze ist nur in wasserdurchlässiger 
Bauweise zulässig (Rasenfugenpflaster, Rasenkammersteine, Dränpflaster oder Gleichwerti-
ges). 

4. Einfriedungen entlang der öffentlichen Wege sind nur bis 80 cm Höhe und zu privaten Grundstü-
cken nur bis 1,5 m zugelassen. 
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5. Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brut- und Vegetationszeit durchzuführen und sind damit 
vom 1. März bis zum 30. September untersagt. 

Grüngestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 

Auf den privaten Grundstücksflächen sind mindestens 80 % der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 
(= Grundstücksfläche außerhalb der Baugrenzen) als Grünflächen anzulegen.  

Je angefangene 200 m² der nicht mit oberirdischen Gebäuden überbauten Grundstücksfläche ist mindes-
tens ein Baum 2. oder 3. Ordnung zu pflanzen. Bäume, die aufgrund anderer Verpflichtungen zu pflanzen 
sind, werden angerechnet. 

Gestaltung der privaten Grünfläche (PG) im Süden des Plangebiets 

Die großzügig geschnittenen Flurstücke am Südrand des Geltungsbereichs sollen zu mind. 30 % mit 
standortgerechten heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden (siehe Planzeichnung: Pflanz-
bindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern). Vorgeschlagen 
werden Arten der Listen 2 und 3 im Anhang. 

Die verbleibende offene Fläche ist als naturnahe Wiese mit Einsaat von Wiesengräsern und -kräutern 
(Regiosaatgut) anzulegen und extensiv zu pflegen. 

Gestaltung des RRB 

Es wird eine Gras-Kräuter-Mischung regionaler Samenherkunft (Regiosaatgut) eingesät oder die Fläche 
mit Mahdgut einer blütenreichen, mageren Extensivwiese „geimpft“. 

Am Nordrand der Fläche sind 3 gebietsheimische Laubbäume der Listen 12 und 2 im Anhang zu pflanzen. 

Die Unterhaltungspflege des Rückhaltebeckens (RRB) in der mit A 2 gekennzeichneten Maßnahmenflä-
che erfolgt extensiv. Ein Umbruch der Vegetationsbestockung ist nicht zulässig. Die notwendige Pflege-
mahd ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

 

Hinweise 

Angrenzende Gehölze und insbesondere die Waldflächen des an den Geltungsbereich angrenzenden 
FFH-Gebiets sind durch geeignete Maßnahmen (blickdichter Bauzaun) vor Beeinträchtigungen im Bau-
betrieb zu schützen und dauerhaft in ihrer Funktion und Fläche zu erhalten. 

Fassadenbegrünungen im Wohngebiet mit Kletter- oder Rankpflanzen sowie Dachbegrünung sind aus-
drücklich erwünscht. Vorgeschlagen werden Arten der Liste 4 und 5 im Anhang. 

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB) 

Umwandlung von Nadelwald in Laubwald durch Voranbau 

Die Flurstücke 4760, 4761, 4761/2, 4761/3, 4761/4, 4761/5, 4761/6 und 4762 mit insgesamt 19.290 m² 
sind durch den Voranbau von je 600 Winterlinden-Forstpflanzen und je 600 Hainbuchen-Forstpflanzen in 
Bestandslücken auf rund einem Drittel der Flurstücksflächen mittelfristig in einen naturnahen Laubmisch-
wald umzubauen. Zur Anerkennung als Kompensationsma0nahme für Bodenversiegelung und Eingriffe 
in den Arten- und Biotophaushalt sind dabei folgenden Vorgaben umzusetzen: 

− Naturnahe Waldbewirtschaftung unter Einbeziehung des BAT-Konzeptes mit Einzelhabitat-
bäumen, Biotopbaumgruppen und Waldrefugien - Zulassen der Vertikalität (Mehrstufigkeit: 
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Unterschiede von über 10 m bezogen auf die Kronenansatzhöhen von über 5 m hohen Bäumen, 
Altersunterschiede > 50 Jahre) als Biotopelement des Lebensraummosaiks Wald,  

− Entwicklung von Waldmänteln, 
− Entwicklung einer Baumartenvielfalt:  Vorhandensein von mindestens 3 standortheimischen 

Baumarten mit je mindestens 10 % Flächenanteil, 
− Einbringung seltener Baum- oder Straucharten (bspw. gemäß HpnV-Ansprüchen, Arten der 

Roten Liste, Natura2000-Arten, Verantwortungsarten, etc. oder besondere / ökologisch wertvolle 
Baumarten wie Feldulme, Bergulme, Flatterulme, Elsbeere, Speierling, Mehlbeere, Eibe, 
Sommerlinde und Französischer Ahorn, 

− Abstand der Rückegassen durchschnittlich mindestens 40 m von Mitte zu Mitte (d. h. auch Wälder 
ohne Rückegassen). 

 

5 Technische Verfahren, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen und 
Monitoring 

Der Einsatz technischer Verfahren war für die Erstellung des Umweltberichts nicht erforderlich, Schwie-
rigkeiten traten nicht auf.  

Die verfügbaren Datengrundlagen sind als gut anzusehen bis auf die Datenlage bezüglich der Zielarten 
im angrenzenden Teil des FFH-Gebiets 6710-301 „Zweibrücker Land“. Hier lagen keine aktuellen Daten 
aus früheren Erhebungen vor, die eine gesicherte Beurteilung über das Vorhandensein von FFH-Arten 
ermöglichen würde. Der Bereich wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung [U 
16] von 2022 nicht tiergruppenspezifisch untersucht. Vorsorglich werden daher entsprechende Maßnah-
men zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgesetzt. 

Die Umsetzung der Festsetzungen aus dem Bebauungsplan ist im Rahmen der Baugenehmigung zu 
überprüfen und in den Bauschein zu übernehmen. Bei Ausfall von Gehölzen ist gleichartiger und gleich-
wertiger Ersatz zu leisten. Waldrand und Wald sind mindestens einmal jährlich auf unerwünschte Abla-
gerungen oder Nutzungen zu kontrollieren und ggf. deren Entfernung zu veranlassen. Dies sollte im Rah-
men eines Monitorings erfolgen, z. B. in Verbindung mit den städtischen Kontrollen im Abstandsbereich. 

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

In der Stadtratssitzung des Stadtrates Pirmasens vom 22.05.2023 wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB der 
Aufstellungsbeschluss zur Erstellung des Bebauungsplanes „WB 104 – Am Emmersberg-Süd“ im Stadt-
teil Windsberg gefasst. Hier werden größtenteils Flächen in Anspruch genommen, die bisher landwirt-
schaftlich genutzt wer-den. Die Gesamtgröße des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes beträgt rund 
2,12 ha, die Grundflächenzahl (GRZ) liegt bei 0,4. 

Das an einem südostexponierten Hang gelegene Plangebiet wird derzeit als Grünland genutzt. Durch die 
mit dem Bebauungsplan eingeleitete Umnutzung des Geländes kommt es zu Eingriffen in Natur und 
Landschaft. Zur adäquaten Berücksichtigung naturschutzfachlicher und umweltrechtlicher Belange ist ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht zu erstellen, der hiermit einschließlich integrierten Fachbeitrag 
Naturschutz vorgelegt wird. Da das FFH-Gebiet 6710-301 „Zweibrücker Land“ im Südosten unmittelbar 
an das Plangebiet angrenzt, wurde in diesem Zusammenhang auch eine Vorprüfung der FFH-Verträg-
lichkeit erstellt. 

Bei Beachtung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen kann eine erhebliche Beeinträchtigung des 
FFH-Gebietes 6710-301 „Zweibrücker Land“ sowie der Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 
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BNatSchG ausgeschlossen werden. Die Durchführung einer vollumfänglichen FFH-Verträglichkeitsprü-
fung ist nicht erforderlich. 

Die größten Eingriffe sind in der Neuversiegelung bisher unbefestigter und weitgehend naturbelassener 
Böden und dem Verlust einer eher mageren Glatthaferwiese (EA1), die aber nicht als nach § 15 geschütz-
ter Biotoptyp ausgeprägt ist, zu sehen. Entscheidend ist bei der Eingriffsbeurteilung, dass präventive Ro-
dungen im Bereich der Abstandsflächen zur Bebauung unterbleiben und die erforderliche Verkehrssicher-
heit durch regelmäßige fachkundige Kontrollen der Stadt Pirmasens gewährleistet wird. 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurde im Vorfeld seitens der Stadt Pirmasens eine 
artenschutzfachliche Potentialabschätzung (Vorstudie) [U 16] erstellt, um Aufschluss darüber zu geben, 
inwieweit durch geplante Eingriffe Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten könnten. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass nicht im Plangebiet, jedoch in den Randbereichen im Zuge der Bauphase 
für die Artengruppe der Vögel evtl. Verbotstatbestände ausgelöst werden könnten. Diese sind durch ge-
gensteuernde Maßnahmen wie z. B. Bauzeitenregelungen abzuwenden. Hierzu wird eine ökologische 
Baubegleitung empfohlen. Da das angrenzende FFH-Gebiet zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Inhalt 
des Gutachtens war, werden im Falle notwendiger Rückschnitte oder Einkürzungen von Bäumen im Zuge 
der Kontrollen der Abstandsflächen artenschutzrechtliche Maßnahmen festgesetzt. 

Ein vollständiger Ausgleich der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft ist trotz 
umfangreicher Vereidungs- und Begrünungsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs nicht möglich. 
Zur Kompensation des verbleibenden Defizits von 8.878 Wertpunkten wird daher die Ersatzmaßnahme 
E1 Umwandlung von Nadelwald in Laubwald durch Voranbau in der Gemarkung Pirmasens vorgesehen. 

 

Aufgestellt: Ergänzt und geprüft: 

  
Dipl. Ing. Pia Münch Dipl. Geogr. Eva Gros 

Wiesbaden, den 24. März 2025 Kaiserslautern, den 10.Juni 2025 
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Anhang 1 zum Umweltbericht: Artenlisten Pflanzvorschläge 
 

Liste 1: Baumarten I. Ordnung 
Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 
Fraxinus excelsior  Esche 
Juglans regia  Walnuß 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Quercus petraea  Traubeneiche 
Quercus robur  Stieleiche 
Tilia cordata  Winterlinde 
Ulmus minor  Feld-Ulme 

Auch Esskastanien sind geeignet. 

 

Liste 2: Baumarten II. Ordnung 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Betula pendula  Birke 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Populus tremula  Zitterpappel 
Prunus avium  Vogelkirsche 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Sorbus aria  Mehlbeere 

Auch Wildobst-Sorten sind geeignet. 

 

Obstbäume (hochstämmige lokale Arten und Sorten!) 
Apfelsorten: 
Boskoop, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Rheinischer Bohnapfel, Winterrambour 
Birnensorten: Gellerts Butterbirne, Pastorenbirne 
Kirschen: Hedelfinger Riesen, Schattenmorelle, Schneiders Späte Knorpel 
Zwetschge: Bühler Frühzwetschge, Hauszwetschge 
weitere: Pflaume, Mirabelle, Walnuss 

 

Liste 3: Sträucher 

Cornus mas  Gelber Hartriegel 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaea - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Liguster 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Mespilus germanica   Mispel  
Prunus spinosa - Schlehe 
Rhamnus frangula  Faulbaum 
Rosa arvensis   Feldrose 
Rosa canina - Hundsrose 
Rosa pimpinellifolia   Dünen-Rose, Bibernell-Rose  
Rosa rubiginosa   Wein-Rose, Schottische Zaun-Rose 
Salix caprea - Salweide 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
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Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball 

 

Bei den Gehölzpflanzungen ist bei Maßnahme A4 gebietseigenes, autochthones Gehölzmaterial 
zu verwenden. Sortierung: Bäume: mind. 3xv. mB, StU mind. 16-18 cm, Sträucher mind. 2xv, 
Höhe mind. 60-100, Heister mind. 2xv, Höhe mind. 150-175. 

Liste 4: Rank- und Kletterpflanzen für die Wandbegrünung 

Clematis in Arten  Waldrebe 
Lonicera in Arten   Geißblatt 
Parthenocissus in Arten   Wilder Wein 
 

Liste 5: Pflanzen für die Dachbegrünung 

Sedum album Weiße Fetthenne 
Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 
Sedum reflexum Felsenfetthenne 
Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 
Saatgut Gräser u. Kräuter 
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Anhang 2 zum Umweltbericht: Bilanzierung 

 

Tabelle 1 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gemäß Bewertungsrahmen der Stadt Pirmasens 

Tabelle 2 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Ersatzmaßnahme E1 



Tabelle 1 -  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gemäß Bewertungsrahmen der Stadt Pirmasens

Auswertung Eingriff
Ermittlung des Biotopwerts vor dem Eingriff

Biotopcode RLP Bezeichnung und Eigenschaft Wertfaktor 
Stadt

Anmerkungen standortspezif 
Wertfaktor 

EA1 Glatthaferwiese, eingeschränkt intensive Nutzung 0,9 Kennarten der nach § 30 geschützten 
Glatthaferwiesen, aber Obergräser dominant, eher 
artenarm

0,9 19.845 17.860

HM4 Rasen (Zufahrten) 0,8 0,8 470 376
VA0 Straße (Asphalt) 0 0 212 0
VB0 Wirtschaftsweg (Schotter) 0,1 0,1 651 65

Summe 21.178 18.301

Ermittlung des Biotopwerts nach dem Eingriff
Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag Fläche [m²] Biotopwert gesamt 

Biotoptyp RLP Eigenschaft Wert [BW/m²] Anmerkungen Wert [BW/m²]

EA3 Neuansaat Regiosaatgut (RRB-Fläche) 0,6 Entwicklungsziel Extensivwiese, Aufwertung +0,2 0,8 839 671

HN1 Bebaute Flächen gem. GRZ 0,4 0 Berechnung gemäß GRZ: WA-Fläche * 0,4 0 6.294 0
HN1 Trafo 0 0 21 0
HJ0 Gartenfläche (Annahme: WA-Fläche x 0,6 x 0,8) 0,8 0,8 7.553 6.043
HM4 ÖG-Flächen intensiv (entlang Zufahrten) 0,6 0,6 258 155
HT0 Befestigte Gartenfläche (Annahme: WA-Fläche x 

0,6 x 0,2)
0,1 bis 0,4 Mischkalkulation Pflaster, Schotter/Kies/Splitt, 

Holz: Durchschnittswert 0,2
0,2 1.888 378

VA3 Erschließungstraßen (Verbundpflaster) 0,1 0,1 1.924 192
VB0 Wirtschaftsweg (Schotter) 0,1 0,1 158 16

PG-Fläche im Süden mit Pflanzbindung Hecken 1 1 878 878
PG-Fläche im Süden ohne Pflanzbindung 0,8 0,8 1.364 1.091

Summe 21.178 9.424
8.878Kompensationsbedarfgemäß Bewertungsrahmen Stadt Pirmasens

Grundwert Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag Fläche [m²] Biotopwert gesamt 
[BW]

Grundwert

Gros Landschaftsplanung



Tabelle 2 -  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gemäß Bewertungsrahmen der Stadt Pirmasens

Ersatzmaßnahme E1 Umwandlung von Nadelwald in Laubmischwald durch Voranbau
Ermittlung des Biotopwerts vor der Kompensation
Grundwert Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag Biotopwert
Biotopcode Bezeichnung und Eigenschaft Wert 

[BW/m²]
Eigenschaft Wert 

[BW/m²]
Fläche 
[m²]

Fläche [m²]

AJ3 Pirmasens Altes Schloß 
Nadelbaum-Fichtenmischwald 
(Fichten-/Douglasienreinbestand)

0,9 0,9 19.290 17.361

Summe 19.290 17.361

Ermittlung des Biotopwerts nach der Kompensation
Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag

Biotoptyp Eigenschaft Wert 
[BW/m²]

Eigenschaft Wert 
[BW/m²]

Eigen-
schaft

AQ0 Pirmasens Altes Schloß 
Laubmischwald aus Winterlinde 
und Hainbuche

1,4 Entwicklungsziel: naturnaher Laub-
Mischwald. Bewertung mit 
eingeschränkt naturnah wegen time 
lag, da keine zus.hängende Fläche, 
sondern Neuanlage Laubholzinseln, 
von Nadelholz umschlossen. 

1,4 Pflanzun
g bereits 
2024 
erfolgt

27.006

Summe 27.006

Aufwertung 9.645

Grundwert Biotopwert 

19.290

Fläche [m²]

19.290
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